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„Soziale Kapitalpartnerschaft - 
für mehr Arbeitnehmerbeteiligung 

an Gewinn und Kapital." 

I. Einleitung 

1. Die CDU bekennt sich zum Ziel „Vorfahrt 
für Arbeit". Unsere Politik ist darauf gerich- 
tet, die zu hohe Arbeitslosigkeit in Deutsch- 
land zu senken. Arbeit dient nicht nur der 
Einkommenserzielung, sondern sie ist zu- 
gleich Grundlage für Selbstverwirklichung 
und gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb 
muss sich jede politische Maßnahme insbe- 
sondere daran messen lassen, ob sie die 
Voraussetzungen für mehr Beschäftigung 

verbessert oder nicht. 
Die CDU bekennt sich zum Eigentum und 

zum freien, sozial verantwortlichen Unter- 
nehmertum. Verfügbares Eigentum erwei- 
tert den Freiheitsraum des Einzelnen für ei- 
ne persönliche und eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung; sie erleichtert die Anpas- 
sung an wirtschaftliche und gesellschaft- 
liche Veränderungen und stärkt die Unab- 

hängigkeit des Einzelnen. Deshalb wollen 
wir die Bildung von personenbezogenem 
und privatem Eigentum für möglichst viele 
fördern. 

Die CDU bekennt sich zur Sozialen 
Marktwirtschaft und Sozialpartnerschaft. 
Das heißt auch, dass die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen fairen Anteil am 
Volkseinkommen erhalten müssen. Doch 
gerade der internationale Wettbewerb 
macht zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
Standortvereinbarungen und betriebliche 

Bündnisse notwendig. Deshalb sind Maß- 
nahmen erforderlich, die die Teilhabe der 

Beschäftigten am Erwirtschafteten auf wett- 
bewerbsverträgliche Weise gewährleisten. 

Deshalb wächst die Bedeutung von er- 
folgsabhängigen Entgeltbestandteilen und 
Gewinnbeteiligungen. 

Und deshalb wirbt die CDU für eine So- 
ziale Kapitalpartnerschaft. 

2. Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer am Kapital und am Erfolg 
der Wirtschaft ist ein Instrument, das zur Er- 
reichung der zuvor genannten Ziele beizu- 
tragen vermag. 

Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Erfolg und/oder Ka- 
pital beteiligen, sind produktiver - und 
damit wettbewerbsfähiger. Das zeigt ei- 
ne Reihe von Studien, etwa des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesagentur für Arbeit. Denn ge- 
lebte Partnerschaft im Unternehmen för- 
dert eine Kultur des gegenseitigen Ver- 
trauens und erhöht die Motivation und 
stärkt die Bindung der Mitarbeiter an ihr 
Unternehmen. 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung kann die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmen stär- 
ken und ist somit auch hinsichtlich der 
Anforderungen aus „Basel II" sinnvoll. Sie 
kann, falls erforderlich und gewollt, zu- 
gleich ein Baustein zur Lösung des Nach- 

folge-Problems gerade mittelständischer 
Unternehmen sein. 
Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmerin- 
nen und Arbeitnehmer ist zugleich ein 
Weg der Eigentumsbildung. Eigentum ist 
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eine Grundlage für Einkommen und dient 
der Vorsorge. Auch wenn Altersversor- 
gung gewiss mehr ist als bloßes Ansparen 
und zu ihr auch die Absicherung biome- 
trischer Risiken (insbesondere Langlebig- 
keit) gehört, so gilt doch zugleich, dass 
jede langfristig angelegte Eigentumsbil- 
dung ein Beitrag zur Vorsorge für die Zu- 

kunft ist. 
• Und vor allem: Gewinn- und Kapitalbe- 

teiligung vermag einen fairen Anteil der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
am wirtschaftlichen Erfolg auch dann si- 
cherzustellen, wenn sie um der Wettbe- 
werbsfähigkeit und Beschäftigungssi- 

cherung willen zu Zugeständnissen in 
der Nominallohnpolitik bereit sind. Ge- 
winne und Kapitaleinkommen sind in 
den vergangenen Jahren deutlich stärker 
gestiegen als Arbeitseinkommen. Dieser 
Trend wird sich im Zuge der Globalisie- 
rung verstärken. Deswegen gilt es, mög- 
lichst vielen Menschen, insbesondere 
auch den Beschäftigten, Kapitaleinkom- 

men als weitere Einkommensquelle zu 

eröffnen. 

3. Dabei wissen wir auch: 
Die Mitarbeitergewinn- und -kapitalbe- 

teiligung ist weder Wunderwaffe noch All- 
heilmittel; doch eingebettet in eine Politik, 
die auf Wachstum und Beschäftigung setzt, 
kann sie einen wichtigen Beitrag zur Errei- 
chung wirtschafts-, beschäftigungs- und ge- 
sellschaftspolitischer Ziele leisten. 

Die Mitarbeiterbeteiligung nimmt viele 

Formen an und ist entsprechend diffe- 
renziert zu behandeln - es gibt die Gewinn- 
und Kapitalbeteiligung, die Beteiligung als 
Fremd- und als Eigenkapital; es gibt Mit- 
arbeiterguthaben, Wertguthaben, Mitarbei- 
terdarlehen, stille Beteiligungen, indirekte 
stille Beteiligungen, Genussrechte, Genuss- 

scheine, Belegschaftsaktien, Aktienoptio- 
nen, Wandelschuldverschreibungen, virtu- 

elle Optionen, GmbH-Anteile und Genos- 
senschaftsanteile; die betriebliche und die 
außerbetriebliche Beteiligung. Je nachdem, 
welches Ziel man erreichen will, ist der Ein- 
satz unterschiedlicher Formen der Mitarbei- 

terbeteiligung sinnvoll. 
Die Mitarbeiterbeteiligung ist allerdings 

nicht ohne Risiken. Das Anlagerisiko kann 
sich im Falle der Mitarbeiterkapitalbeteili- 
gung mit dem Arbeitsplatzrisiko zum „dop- 

pelten Risiko" kumulieren. Richtig indes ist 
auch, dass die Ausfallrisiken abgesichert 
bzw. auf die eingezahlten Beträge begrenzt 
werden können. Und die betriebliche Praxis 
zeigt, dass Unternehmen mit einer Mitar- 
beiterkapitalbeteiligung seltener scheitern, 

da sie wettbewerbsfähiger sind. 

II. Verbreitung 

4. Trotz der beschriebenen Vorteile liegt 

Deutschland - gemessen am Standard 
vergleichbarer europäischer Industrienatio- 
nen - derzeit bei der Mitarbeiterbeteili- 
gung, insbesondere bei der Mitarbeiterkapi- 
talbeteiligung, noch im hinteren Mittelfeld. 
Wie einer Mitteilung der EU-Kommission 
vom Juli 2002 betreffend die "Rahmenbe- 
dingungen für die Förderung der finanziel- 

len Beteiligung der Arbeitnehmer" als letzte 
aktuelle Quelle belegt, profitierten gerade 
mal 10 Prozent der deutschen Arbeitneh- 
merinnen und Arbeitnehmer von Modellen 
der betrieblichen Kapitalbeteiligung. Zum 
Vergleich: In Frankreich waren es zur glei- 
chen Zeit 23 Prozent der Arbeitnehmerin- 
nen und Arbeitnehmer und in Großbritan- 
nien sogar 30 Prozent; im EU-Durchschnitt 

16 Prozent. 

32|06 
, 



Dokumentation 

I 

Ähnlich sah es zu Beginn dieses Jahr- 
zehnts EU-weit bei der Verbreitung von Ge- 
winnbeteiligungssystemen aus. Einem An- 
teil von 17,8 Prozent der deutschen Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer stand in 
Frankreich ein Verbreitungsgrad von 84 
Prozent gegenüber. Großbritannien kam 
auch in diesem Bereich wiederum auf 30 
Prozent. 

Der höhere Verbreitungsgrad ist offen- 
bar auf andere gesetzliche Rahmenbedin- 
gungen zurückzuführen. Diese reichen von 
einem gesetzlichen Zwang zur Mitarbeiter- 
beteiligung für bestimmte Unternehmen 
wie etwa in Frankreich bis zu großzügigen 
steuerrechtlichen Regelungen in einer Rei- 

he von anderen Ländern. 

III. Derzeitige Förderung 

5. In Deutschland hat es durchaus Ansätze 
zur stärkeren Förderung der Mitarbeiterbe- 
teiligung gegeben. Die Mitarbeiterbeteili- 
gung wird mit einer Arbeitnehmersparzula- 
ge in Höhe von 72 Euro jährlich gefördert, 
Wobei hier bestimmte Einkommensgrenzen 
gelten; und §19a Einkommensteuergesetz 
stellt Mitarbeiterbeteiligungen, die dem 

Arbeitnehmer eingeräumt werden, bis zu 
135 Euro (Stand: 2006) jährlich steuerfrei. 

Diese im internationalen Vergleich nied- 
rige (und im Jahr 2004 gekürzte) Förderung 
hat nicht zu einem Durchbruch bei der be- 
trieblichen Mitarbeiterbeteiligung geführt. 
Die Union hat daher in den letzten Jahren ei- 
ne Reihe von Parteitags-, Bundestags- und 
Bundesratsanträgen mit Forderungen zur 

Mitarbeiterbeteiligung beschlossen. Die Re- 
gierungsverantwortung wollen wir nun da- 
zu nutzen, eine umfassende Initiative auf 

den Weg zu bringen. 

IV. Maßnahmen 

6. Wir sind davon überzeugt: Mitarbeiterbe- 
teiligung spricht für sich selbst -und davon 
wollen wir auch die Betroffenen überzeu- 
gen. Wir wollen die Sozialpartner für diese 
Idee gewinnen. Gerade deshalb sind wir 
über positive Signale der Wirtschaft, aber 
auch der Arbeitnehmervertreter erfreut. 

Dabei ist für uns klar, dass Mitarbeiter- 
beteiligung nur auf freiwilliger Grundlage 
vereinbart werden kann. Gesetzlichen oder 
tariflichen Zwang zur Vereinbarung von 
Mitarbeiterbeteiligungen lehnen wir eben- 
so ab wie die „Zwangsbeglückung" durch 
zusätzliche milliardenschwere Förderpro- 
gramme. Doch muss der Staat Stolperstei- 
ne, die der Verbreitung der Mitarbeiterbe- 
teiligung im Wege stehen, beiseite räumen. 

Und er muss die Rahmenbedingungen für 
die Verbreitung der Mitarbeiterbeteiligung 
nachhaltig verbessern. Wir werben für Er- 
folgs- und Kapitalbeteiligungen gleicher- 
maßen, wobei der Gesetzgeber insbesonde- 
re mit Blick auf Kapitalbeteiligungen gefor- 
dert ist. 

7. Wir wollen eine breite gesellschaftliche 
Debatte über die Vorteile der Mitarbeiter- 
beteiligung anstoßen und - unter Wahrung 

der Tarifautonomie - über dieses Thema in 
einen Dialog mit den Tarifvertragsparteien 
treten. Im Zentrum einer modernen Tarifpo- 
litik sollten nicht nur der nominale Arbeits- 
lohn, sondern (neben qualitativen Elemen- 
ten wie etwa die Weiterbildung) auch der 
Leistungslohn und erfolgslohnorientierte 

Gestaltungselemente stehen. 

8. Wir wollen den Teil des Vermögensbil- 
dungsgesetzes, der die Produktivkapitalbe- 
teiligung zum Inhalt hat, zu einem Mitar- 
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beiterbeteiligungsgesetz weiterentwickeln. 
Darin sollen alle gesetzlichen Regelungen 
zur Mitarbeiterbeteiligung zusammenge- 

fasst werden. Dies ist ein Beitrag zur 
Rechtsvereinfachung und Entbürokratisie- 
rung; dadurch werden die Voraussetzungen 
dafür verbessert, dass sich Unternehmen 

und Belegschaften für die Mitarbeiterbetei- 
ligung entscheiden. 

9. Wir wollen die steuerliche Behandlung 
von Mitarbeiterbeteiligungen zielgerichte- 

terausgestalten. 
Wir wollen die Anreizwirkungen zur Kapi- 
talbildung in Arbeitnehmerhand verbes- 
sern, damit mehr Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die Chancen von Mit- 
arbeiterbeteiligungen nutzen. Um die 
Förderung attraktiver und weniger büro- 

kratisch zu gestalten, wird in einem ers- 
ten Schritt der gegenwärtige Höchstbe- 
trag der Förderung von 135 Euro verdop- 
pelt und auf die Begrenzung „bis zum hal- 
ben Wert der Vermögensbeteiligung" 

verzichtet. 
• In einem zweiten Schritt soll bis zu ei- 

ner noch festzusetzenden Höhe eine 
Bruttolohnumwandlung ermöglicht wer- 
den. Dabei sind Doppelbesteuerungen 
und Doppelverbeitragungen zu vermei- 

den. Die heute bereits bestehenden und 
nur über Rechtsprechung abgesicherten 
Möglichkeiten, Steuern und Abgaben 
für Kapitalbildungsmodelle in Arbeitneh- 
merhand zu stunden, wenn der Mitar- 
beiter keine wirtschaftliche Verfügungs- 
macht über das gebildete Vermögen 
hat, sollen gesetzlich geregelt und da- 
mit Rechtssicherheit geschaffen wer- 

den. Damit wird die Möglichkeit ei- 
ner nachgelagerten Besteuerung ein- 
geräumt. Es sollen dann erst Steu- 
ern   und   Sozialbeiträge   fällig   werden, 

wenn die vereinbarte Beteiligung zur 
Auszahlung kommt bzw. verkauft wird. 
Die Mitarbeiterbeteiligung soll auch in 
die steuerlich geförderte Altersvorsorge 
integriert und die bloße Steuerförderung 
- wie bei der Förderung nach dem Alters- 
vermögensgesetz - um eine Zulagen- 
komponente ergänzt werden, die beson- 
ders im Interesse der Geringverdiener ist. 
Die Umwandlung einer Mitarbeiterbetei- 
ligung in eine betriebliche Altersversor- 
gung soll ebenso nachgelagert besteuert 
werden. Insofern kann die auf Altersvor- 
sorge angelegte Mitarbeiterbeteiligung 
mit dem gegenwärtigen System der be- 
trieblichen Altersvorsorge sinnvoll ver- 
knüpft werden. 
Die vertragsgemäß mögliche Mitnahme 
von Kapitalbeteiligungen zu einem ande- 

ren Unternehmen im Falle des Arbeitge- 
berwechsels soll „steuerunschädlich", al- 
so brutto, möglich sein. Besteht beim 
neuen Arbeitgeber keine Möglichkeit der 
Kapitalbeteiligung, so sollte die Beteili- 

gung brutto in einer unabhängigen Kapi- 
talsammelstelle geparkt werden können. 
Die freie Beweglichkeit der Mitarbeiter- 
beteiligung ist sinnvoll, weil dadurch die- 
Mobilität der Arbeitnehmer gefördert 
wird. Unternehmen und Mitarbeiter ha- 
ben die Wahlmöglichkeit, betriebliche Al- 
tersvorsorge innerhalb des Unterneh- 
mens oder in einer Kapitalsammelstelle 
aufzubauen, wobei Letzteres besonders 

zu fördern ist. 
Der § 19 a Einkommensteuergesetz (Steu- 
erfreibetrag 2006 in Höhe von bis zu 135 
Euro) ist in seiner jetzigen Form wenig ef- 
fektiv. Gelingt es, die Anreizwirkungen 
zu verbessern, so wird die Förderung 
über den § 19 a Einkommensteuergesetz 

mittel- bis langfristig an Bedeutung ver- 
lieren. 
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10. Wir wollen Regelungen zur Insolvenzsi- 
cherung, die nach der Form der Mitarbeiter- 
beteiligungen zu differenzieren sind und da- 
mit dem jeweiligen Charakter der Beteili- 
gungsformen gerecht werden. Damit be- 
steht für Unternehmen und Mitarbeiter die 
Möglichkeit, diejenige Form der Mitarbei- 
terbeteiligung zu wählen, die ihren Präfe- 
renzen und ihrer jeweiligen Risikoneigung 
am ehesten entspricht. 

Bestimmte einfache Modelle wie Mitar- 
beiterdarlehen und Wertguthaben sind 
schon heute nach dem Kreditwesenge- 
setz bzw. nach dem so genannten Flexi- 
Gesetz, also § 7 Sozialgesetzbuch IV, ab- 
zusichern. Daran wollen wir festhalten. 
Schuldrechtliche Beteiligungen (z.B. typi- 
sche stille Beteiligungen, Genussrechte) 
sollen auch weiterhin ohne Absicherung 
möglich sein; ihre Förderung nach dem 
Vermögensbildungsgesetz bzw. künftig 
nach dem Mitarbeiterbeteiligungsgesetz 
soll aber an die Voraussetzung gebunden 

werden, dass der etwaige Verlust der Ei- 
genleistungen der Arbeitnehmer für die 
Dauer der Sperrfrist der Anlage im Insol- 
venzfall zu 3/4 abgesichert ist, wobei hier 
privatrechtliche ebenso wie öffentlich- 
rechtliche Lösungen, etwa über Bürg- 

schaftsbanken, denkbar sind. 
• Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen 

sind als vollhaftendes Eigenkapital Risi- 
kokapital; es entspräche nicht ihrem Cha- 
rakter, sie abzusichern. 

11. Wir wollen, dass die bisherige Förde- 
rung nach dem Vermögensbildungsgesetz 
auch weiterhin für außerbetriebliche Be- 
teiligungen genutzt werden kann. 

12. Wir wollen, dass die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau ein Kreditprogramm zur Fi- 
nanzierung der Firmenübernahme durch 
Belegschaften auflegt - insbesondere mit 
Blick auf mittelständische Unternehmen, 
in denen es keinen Nachfolger für den Fir- 
meninhaber gibt. 

13. Das Wertpapierprospektgesetz stellt 
einen erheblichen Schutz für wenig erfah- 
rene Anleger dar. Wir wollen es aber ent- 
bürokratisieren - insbesondere für kleine- 
re und mittlere Unternehmen. Die Ausga- 
be von Belegschaftsaktien darf nicht an 
aufwändigen und teuren Vorschriften 
scheitern. 

14. Informations- und Mitwirkungsrechte 
der am arbeitgebenden Unternehmen be- 
teiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 
nehmer ergeben sich im Wesentlichen aus 
dem Gesellschaftsrecht. Wegen der beson- 
deren Situation der Beschäftigten (doppel- 
tes Risiko) ist es aber sinnvoll, auch ihrer 
gewählten Interessenvertretung ein Infor- 
mationsrecht einzuräumen. Anstelle des 
Betriebsrats kann diese Aufgabe auch von 
einem Beteiligungsrat übernommen wer- 
den. 
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„Klein und einzigartig - auf den Anfang 
kommt es an! Bildungschancen fördern, 

Erziehung stärken." 

Präambel 

1. Die Bedingungen im 21. Jahrhundert for- 
dern die Menschen in Deutschland neu her- 
aus: Leben in Frieden und Freiheit, in Wohl- 
stand und sozialer Sicherheit muss unter 
den Bedingungen der Globalisierung und 
des demografischen Wandels neu begrün- 
det werden. Unser Land braucht für alle die 
bestmöglichen Bildungschancen und insbe- 
sondere für die nachwachsenden Genera- 
tionen optimale Erziehungs- und Entwick- 
lungsbedingungen. 

Jede Generation wächst unter anderen 
Bedingungen auf. Der Weg in die Wissens- 
gesellschaft geht einher mit neuen Anforde- 
rungen an die frühzeitige Entfaltung der 
Fähigkeit zu lernen, an den lebenslangen 
Erhalt dieser Fähigkeit sowie die stetige 
Weiterentwicklung vorhandener Kompe- 
tenzen. Dies verlangt vom Einzelnen ein ho- 
hes Maß an Beweglichkeit, Initiative, Neu- 
gier, Lernbereitschaft sowie Verantwortung 
sich selbst und anderen gegenüber. 

Jeder muss die Chance erhalten, seine in- 
dividuellen Fähigkeiten zu entfalten und sie 
ebenso zum eigenen Wohl wie zum Wohl 
der Gemeinschaft einzusetzen. Die CDU be- 
kennt sich zum Recht jedes Menschen, sei- 
nen Begabungen, Wünschen und Neigun- 
gen entsprechend am Leben der Gesell- 
schaft teilzunehmen. 

2. Armut beginnt heute vor allem als Bil- 
dungsarmut, dies kann lebenslang nachwir- 

ken. Kinder zu fördern und zu fordern und 
ihnen dabei zu helfen, ihre Talente zu entfal- 
ten und eines Tages selbstbewusst und in 
Freiheit Verantwortung zu übernehmen, ist 
eine wichtige Aufgabe. Unser Ziel ist es, die 
Startchancen von Kindern unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft zu verbessern. Kin- 
der müssen auf der Werteskala unserer Ge- 
sellschaft ganz nach oben rücken. 

Eine vorausschauende Politik muss den 
Rahmen verbessern, damit Kinder vom Le- 
bensanfang an ihre Potenziale entwickeln 
und vorhandene Stärken ausbauen können. 
Damit verbunden ist die Pflicht jedes Einzel- 
nen, nach seinen Möglichkeiten für das- 
Wohl der Gemeinschaft zu wirken. Chan- 
cengerechtigkeit ist eine wesentliche Be- 
dingung für den Zusammenhalt unserer Ge- 
sellschaft und damit zentraler Bestandteil 
einer vorausschauenden Politik. Das Ver- 
ständnis der CDU von der Aufgabenteilung 
zwischen Familie und Staat bei der Kinder- 
erziehung sieht die Aufgabe des Staates 
nicht vorrangig darin, zu intervenieren oder 
zu kompensieren, sondern die Vorausset- 
zungen dafür zu schaffen, dass Eltern ihren 
Aufgaben erfolgreich nachkommen können. 

Mut zur Erziehung 

3. Mut zur Erziehung bedeutet heute vor al- 
lem, sich für Kinder zu entscheiden, mit ih- 

nen zu leben, das eigene Glück in ihnen zu 
sehen, sie großzuziehen, zu fördern und zu 
bilden. Eine gelungene Erziehung ist nach 
wie vor der Regelfall. Doch der gesellschaft- 
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liehe Wandel bringt Veränderung und Neu- 
orientierung in der Lebens- und Arbeitswelt 
und führt zu einem Wandel der Beziehun- 
gen in den Familien und zwischen den Ge- 
nerationen. Verändert haben sich auch das 
Rollenverständnis von Männern und Frau- 
en, die Erziehungskonzepte von Eltern und 
die Ausprägung der Eltern-Kind-Beziehung. 

Die überwiegende Zahl der Eltern küm- 
mert sich liebevoll um ihre Kinder, ist auf- 
merksam und engagiert in deren Erziehung. 
Die Familie ist der Kern unserer Gesell- 
schaft. In ihr werden die grundlegenden 
Werte des Zusammenlebens vermittelt und 
gelebt. In der Familie werden Kinder um ih- 
rer selbst willen geliebt und lernen das Le- 
ben in der Gemeinschaft. In der Familie wird 
Solidarität gelebt, Gerechtigkeit eingeübt 
und Freiheit in Verantwortung ganz prak- 
tisch vorgelebt. Die Familie ist unersetzlich. 
Die Erziehungsleistung, die sie erbringt, ist 

unersetzlich. Keine andere Institution kann 
diese Aufgabe besser erfüllen. 

Zugleich dürfen wir nicht die Augen vor 
der Tatsache verschließen, dass es eine stei- 
gende Zahl von Eltern gibt, die verunsichert 
oder mit der Erziehung ihrer Kinder überfor- 
dert sind, was in Einzelfällen zur Verwahrlo- 
sung der Kinder und zu Erziehungskatastro- 
phen führt. Um Risiken erkennen, Hilfen 
frühzeitig anbieten sowie benachteiligte 
und vernachlässigte Kinder besser schützen 
zu können, müssen besonders Kinder aus Ri- 
sikofamilien von einem stabilen Netz der 
Hilfe umgeben werden. Risikofamilien sind 

insbesondere jene Familien, in denen es zu 
Gewalt gegen Erwachsene und Kinder 
kommt, in denen Alkohol- oder Drogenpro- 
bleme den Alltag bestimmen, in denen Kin- 
der vernachlässigt, misshandelt oder miss- 
braucht werden oder in denen die wirt- 
schaftlichen und psychischen Folgen lang 
andauernder Arbeitslosigkeit oder Abhän- 

gigkeit von staatlicher Hilfe zu verkraften 
sind. Kinder, die in solchen Familien auf- 
wachsen, entwickeln sich überdurchschnitt- 
lich häufig selbst zu Problemkindern und Er- 
wachsenen mit Problemen. 

4. Neue Forschungsergebnisse weisen auf 
eine bisher in dieser Deutlichkeit nicht er- 
kannte besondere Bedeutung derfrühen Le- 
bensjahre hin, die neues Nachdenken über 
Bildung und Erziehung für alle erforderlich 
macht. Ohne ein am Anfang gelegtes Fun- 
dament aus verlässlichen Beziehungen und 
die Erfahrung, sich in dieser Sicherheit ent- 

falten zu können, bleiben die Entwicklungs- 
möglichkeiten für Kinder allzu oft begrenzt. 
Das auf einem solchen Fundament wach- 
sende Vertrauen bildet die Grundlage für 
die Offenheit und Lernfähigkeit, Entdecker- 
freude und Gestaltungslust, mit der Kinder 
sich ihre Welt erschließen sowie für die Aus- 

bildung sozialer Kompetenzen. Wenn dieses 
Potenzial derfrühen Kindheit keine Früchte 
tragen kann, so liegt das nicht an mangeln- 
der Begabung, sondern an fehlenden Anre- 
gungen und mangelhaften Rahmenbedin- 
gungen, unter denen diese Kinder die ersten 
Lebensjahre verbringen. 

Erziehung beginnt im Elternhaus. Doch 
Erziehung geht über den unmittelbaren fa- 
miliären Raum hinaus. Der Staat trägt Ver- 
antwortung für Kinderbetreuung und Schu- 
le. Er schafft damit Räume, in denen Eltern 
ihm ihre Kinder anvertrauen. Sie erwarten, 
dass dort Bildung und Erziehung stattfinden 
und auch gelingen. 

Es ist eine wichtige politische und staatli- 
che Aufgabe, die öffentliche Wertschätzung 

von Familien mit Kindern, die zahlreichen 
Lehr- und Erziehungstätigkeiten im privaten 
und im staatlichen Bereich sowie bürger- 
schaftliches Engagement in diesem Bereich 

in  den Vordergrund der Aufmerksamkeit 
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und der Kommunikation zu stellen. Erzie- 
hung braucht eine breite gesellschaftliche 
Anerkennung. 

5. Wertegebundene Erziehung fängt im All- 
täglichen an. Auf dieser Ebene sind Werte 
wenig umstritten. Gegen die Maßlosigkeit 
der Wünsche und die Beliebigkeit des Un- 
verbindlichen gilt es, Werte stark zu ma- 
chen. Viele Eltern sind unsicher, wie und 
welche Werte vermittelt werden sollen. 

Auf der Grundlage des christlichen Men- 
schenbildes sind die Grundwerte der CDU 
Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie 
prägen auch unser Bild von der Verantwor- 
tung des Einzelnen und auch von verant- 
wortungsbewusster Erziehung. 

Schon kleine Kinder können ein Bewusst- 
sein dafür entwickeln, dass Freiheit mit 
Rechten, aber auch mit Pflichten und mit 
Verantwortung verbunden ist. Anderen 
Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brau- 
chen, ist als grundlegende Verhaltensnorm 
früh erfahrbar und vermittelbar. Dabei 
geht es um die Fähigkeit, sich in die Lage 
anderer Menschen hineinzuversetzen, ihre 
Interessen und Gefühle zu achten und auf- 
einander Rücksicht zu nehmen. Dass Ge- 
rechtigkeit die Anerkennung der persönli- 
chen Leistung erfordert und zugleich so- 
zialen Ausgleich verlangt, ist schon in der 
lernenden Gemeinschaft von Kindern zu 
vermitteln. Das Erleben von Gerechtigkeit, 
Solidarität und Toleranz schon im Kindes- 
alter legt den entscheidenden Grundstein 
für die Wertorientierung im späteren Le- 

ben. 
Ebenso notwendig ist es, Kindern Gren- 

zen zu ziehen, wenn sich ihr Verhalten 
gegen die Interessen und Bedürfnisse an- 
derer richtet. Kinder und Jugendliche, 
denen nichts abverlangt wird, beginnen 
ebenso wie jene, die niemals in die Schran- 

ken gewiesen werden, schnell daran zu 
zweifeln, ob sie uns wichtig sind. 

Wissensvermittlung ist nicht ohne Wer- 
tevermittlung möglich. Religiöse Bildung 
und Werteerziehung sollen jungen Men- 
schen eine Hilfe zur Lebensorientierung 
und zur sinnvollen Lebensgestaltung geben. 
Damit werden die Grundlagen für die Per- 
sönlichkeitsentwicklung gefestigt. Starke 
Persönlichkeiten sind nötig, damit Verände- 
rungen auch als Chance begriffen und 
selbstverantwortlich mit gestaltet werden 
können. Das Bedürfnis nach wertebezoge- 
ner Erziehung steigt. 

Der Frage, nach welchen Werten wir zu- 
sammenleben wollen, können wir uns nicht 
entziehen. Nur wer sich selbst kennt und 
weiß, woher er kommt und wohin er will, ist 
offen für andere Lebensentwürfe und ande- 
re Kulturen. Kulturelle „Bodenlosigkeit" ist 
eine der Quellen von Fremdenhass und Ge- 
walt gegen Menschen mit anderer kulturel- 
ler Identität und anderer Tradition oder an- 
derer Hautfarbe. Beliebigkeit, Orientie- 
rungslosigkeit und Maßlosigkeit sind auch 
Gefahren für den gesellschaftlichen Zusam- 

menhalt. 

Die frühe Kindheit entscheidet 

6. Bildungschancen sind individuelle Le- 
benschancen für kulturelle Teilhabe, für be- 
ruflichen Erfolg und für Entwicklung und In- 
novation in unserem Land. Die Teilhabe al- 
ler an Bildung und Ausbildung ist Voraus- 
setzung dafür, dass möglichst jede Bega- 
bung entdeckt und gefördert wird. 

Jedes Kind ist begabt und verfügt über 
unterschiedliche Stärken. Eine besondere 

Aufmerksamkeit gilt Menschen mit Behin- 
derung. Die Stärken vieler Kinder werden 
nicht oder zu spät erkannt, halbherzig ge- 
fördert  oder  sie  verkümmern  ganz.   Nur 
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wenn die Kinder ihre Stärken entdecken und 
entwickeln können, sind erfolgreiches Ler- 
nen und umfassende Bildung möglich. Was 
am Lebensanfang versäumt oder vernach- 
lässigt wird, lässt sich später nur in Grenzen 
und mit hohem Aufwand ausgleichen. Auch 
vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung muss unsere Gesellschaft so 
früh wie möglich in Erziehung und Bildung 
investieren. Die gemeinsame Verantwor- 
tung von Eltern, Kinderbetreuungseinrich- 
tungen, Tagespflege und Schule für diese 
Grundlage, auf der ein zufriedenes und 
glückliches Leben in Ehe, Familie, Gesell- 
schaft und Staat fußt, ist Teil des Generatio- 
nenvertrages. 

Kinder und Jugendliche müssen im Mit- 
telpunkt stehen. Eine pädagogisch qualifi- 
zierte Betreuung kann die Bildungschancen 
von Kindern entscheidend verbessern. Kin- 

derbetreuungseinrichtungen und Tages- 
pflege tragen dann sowohl zur Vereinbar- 
keit von Familie und Beruf als auch zur bes- 
seren Bildung der Kinder bei. Kinder, die in 
ihren Familien nicht genügend Anregungen 
bekommen, benötigen besondere und leicht 
zugängliche Angebote sowie verstärkte 
Aufmerksamkeit. 

I. Veränderte Rahmen- 
bedingungen für Bildung und 

Erziehung 

' • Bildung und Erziehung stehen in Wech- 
selbeziehung zu allgemeinen gesellschaftli- 
chen und ökonomischen Prozessen. Unsere 
Gesellschaft altert und die Bevölkerungs- 
2ahl ist rückläufig. Technologische Fort- 
schritte haben einen tiefgreifenden Wandel 
der individuellen Arbeits- und Lebensmus- 
ter bewirkt. Die Gesellschaft der Zukunft 

muss daher von einer das gesamte Leben 
umspannenden Bildungsbereitschaft ge- 
prägt sein. 

Eine starre Dreiteilung des Lebens in 
Ausbildung, Arbeit und Ruhestand genügt 
den Anforderungen einer längeren Lebens- 
erwartung innerhalb einer globalisierten 
Wissensgesellschaft nicht mehr. Höhere Be- 
reitschaft zu lebenslangem Lernen, der 
Wechsel zwischen Phasen der Erwerbsar- 
beit, der Fortbildung oder der Fürsorge für 
Familienangehörige wird zunehmen. 

Neue Lebensverläufe, neue 
Familienbilder 

8. Die Lebensverläufe von Menschen haben 
sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend 
gewandelt. In den zurückliegenden etwa 
zwei Generationen ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung um 12 Jahre gestiegen, 
soviel wie in den drei Jahrhunderten zuvor. 

Familie ist nach unserem Verständnis 
überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder 
für Eltern Verantwortung tragen. 

Drei Viertel der Kinder wachsen heute 
in einer auf Ehe gegründeten Familie auf. 
Daneben entstehen neue Familien- und 

Partnerschaftsstrukturen mit komplexen 
Verwandtschafts- und Beziehungsverhält- 
nissen. Insgesamt nimmt die Zahl der Fami- 
lien mit minderjährigen Kindern ab. Fami- 
lien sind auch kleiner geworden; dement- 
sprechend hat sich der Rahmen, in dem Kin- 
der aufwachsen, verändert. 

9. Mädchen wie Jungen haben inzwi- 
schen gleichen Zugang zu Bildung und 
damit sowohl Optionen für als auch Er- 

wartungen an eine Berufslaufbahn. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund, dass die 
längere Lebenserwartung verstärkte Ver- 
antwortung im Erwerbsleben zum Aufbau 
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einer eigenständigen Alterssicherung so- 
wohl von Frauen als auch von Männern er- 

fordert. 
Die demografische Entwicklung in den 

OECD-Staaten zeigt: Berufstätigkeit von 
Frauen und Männern muss nicht mit einem 
Verzicht auf Kinder einhergehen. Aber: Je 
schwerer es jungen Paaren gemacht wird, 
Kinder und Beruf zu vereinbaren, desto wei- 
ter wird der Kinderwunsch verschoben oder 
schließlich nicht mehr realisiert. Junge Frauen 
sind heute so gut ausgebildet und qualifiziert 
wie nie zuvor. Sie sind auch dadurch wertvol- 
le wirtschaftliche Leistungsträger für unser 
Land. Sie wollen teilhaben an der modernen 
Arbeitswelt, an EntScheidungsprozessen und 
am Wohlstand -und sie werden benötigt. 

Eine Schlüsselfrage für die Vereinbarkeit 
von Familien- und Erwerbsarbeit ist das- 
Wohl des Kindes. Ohne entsprechende In- 
frastruktur der Kinderbetreuung und ohne 
eine familienbewusste Arbeitswelt gibt es 
keine schlüssige Antwort. Kinder fordern zu 
Recht ihre Eltern. Kinder brauchen Mutter 
und Vater. Es fehlt aber heute noch weitge- 
hend die Akzeptanz in der Gesellschaft und 
in den Unternehmen, wenn Väter verstärkt 
Erziehungsaufgaben übernehmen wollen. 
Voraussetzung für ein kinderfreundliches 
Klima in unserem Land ist eine familienbe- 
wusste Arbeitswelt. 

Insgesamt ist es bisher nur ungenügend 
gelungen, Lebensverläufe zu flexibilisieren 
und dadurch die Rahmenbedingungen für 
eine familienorientierte Lebensplanung zu 
verbessern. Immer mehr muss in immer kür- 
zerer Zeit geschafft werden: Berufstein- 
stieg, erste Karriereschritte, beruflich gefor- 

derte Mobilität und Partnerschaft, die Ent- 
scheidung für Kinder und Zeit für Kinder 
sind in Übereinstimmung zu bringen. 

Starke Kinder brauchen starke Eltern, da- 
mit die grundlegende Erziehung im Eltern- 

haus stattfinden kann. Mit haushaltsnahen 
Dienstleistungen können nicht nur neue Ar- 
beitsplätze entstehen, es wird auch der Zeit- 
druck im Familienalltag verringert. Mehr ge- 
meinsame Zeit erleichtert die Familiengrün- 
dung, macht Mut zu Mehrkindfamilien und 
erlaubt, dass die zusätzlichen Lebensjahre 

besser genutzt werden. 

Dafür setzen wir uns ein: 
• Eine Gesellschaft, in der Kinder willkom- 

men sind, mussdurch sinnvolle finanzielle 

Förderung Gerechtigkeit zwischen Fami- 
lien und Kinderlosen herstellen. Die Erzie- 
hungsleistung der Eltern muss sich positiv 
in ihrer Altersversorgung niederschlagen. 

Die Familienförderung muss transparent, 
überschaubar und gezielt sein. Sie muss 
bei Eltern und Familien ansetzen und indi- 
viduelle Hilfestellungen leisten. Eltern 
müssen eine faire Chance und Wahlfrei- 
heit hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung 
und der Erziehung ihrer Kinder haben. 
Mütter und Väter sollen gemeinsam Ver- 
antwortung für ihre Kinder wahrnehmen 
können. Wir wollen insbesondere den Vä- 
tern Mut machen, sich stärker bei der Fa- 
milienarbeit und in der Erziehung zu en- 
gagieren. Mütter und Väter sollen ver- 
lässlich Zeit für ihre Familie haben. Wich- 
tig ist eine familienbewusste Arbeitsor- 
ganisation innerhalb von Unternehmen. 
Fortbildungsmaßnahmen während und 
nach der Elternzeit erleichtern den Wie- 
dereinstieg ins Berufsleben. Wir wollen 
die Rahmenbedingungen für bezahlbare 

und flexible haushaltsnahe Dienstleis- 
tungen verbessern und transparente An- 
gebote dafür schaffen. Die Einrichtung 
von Betriebskindergärten und Kinderta- 
gesstätten, auch in der Zusammenarbeit 
mehrerer Unternehmen, muss verstärkt 

gefördert werden. 
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Kinderbejahende Gesellschaft: 
Bildung und Betreuung besser verzahnen 

10. Bildung und Erziehung zu stärken be- 
deutet, Lernerfahrungen im familiären Um- 
feld, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in 
der Schule sowie in allen Bereichen der 
außerschulischen Jugendbildung aufeinan- 
der abzustimmen. Erziehung, Bildung und 
Betreuung gehören zusammen. Eine Tren- 
nung zwischen einem „Schonraum" vor der 
Schule und der Vorbereitung auf das Leben 
ab der Grundschule übersieht, dass sich Bil- 
dungsfenster bei Kindern zu unterschiedli- 
chen Zeitpunkten öffnen und dass bereits 
Spielen intensives Lernen beinhaltet. Kin- 
derbetreuungseinrichtungen sind für Kin- 
der ebenso Lebens- und Lernraum wie ihre 

Familien. 
Eltern und Bildungseinrichtungen müs- 

sen sich als Partner verstehen, denn beide 
verfügen über Erziehungskompetenz. Die 
elterliche Erziehungskompetenz zu fördern 
bedeutet dann, Mütter und Väter für die 
Stärken und Schwächen ihrer Kinder zu sen- 
sibilisieren und sie in die Lage zu versetzen, 
frühzeitig bestmögliche Voraussetzungen 
für deren Entwicklung und Entfaltung zu 

schaffen. 
Nur wenn sich Kindergarten und Grund- 

schule füreinander öffnen durch verbindli- 
che Formen der Zusammenarbeit wird der 
Übergang zwischen beiden für Kinder er- 

leichtert. Erziehungs- und Lehrpersonal 
benötigt auf allen Ebenen Kenntnisse über 
die abgebende und aufnehmende Instituti- 
on, um vertrauensvoll zusammenzuarbei- 
ten. Klare Anforderungen an die Leistung 
und an die Leistungsbereitschaft der Kin- 
der sind ein unverzichtbares Element, um 
ihre Fähigkeiten zu entfalten und negative 
soziale Ausgangsbedingungen auszuglei- 
chen. 

11. Kulturelle Bildung trägt entscheidend 
dazu bei, den Lernerfolg auch in anderen 
Bereichen zu verbessern. Sie unterstützt 
die Vermittlung eines verbindlichen Wer- 
tegerüstes. Damit weist sie einen Weg in 
ein verantwortungsvolles, selbstsicheres Er- 
wachsenenleben. 

Auch die frühe Musik-, Kunst- und Be- 
wegungserziehung sowie das spielerische 
Sprachenlernen ist ein elementarer Be- 
standteil von Bildung. Die frühzeitige Be- 
gegnung mit Kultur, mit Liedern, Märchen 
und Gedichten in den Familien ebenso wie 
im Kindergarten und der Grundschule stif- 
tet Identität und schafft Verbundenheit mit 
den eigenen kulturellen Wurzeln. Außer- 
dem liegt ein beträchtliches Potenzial für 
die soziale Integration im Gemeinschaftser- 
leben von Musik und Sport. 

12. Die Bildung der Kinder ist die Grundla- 

ge für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt- 
schaftsstandortes Deutschland. In Deutsch- 
land werden gegenwärtig lediglich 0,5 Pro- 
zent des Bruttoinlandproduktes für Maß- 
nahmen der Betreuung, Erziehung und Bil- 
dung im Vorschulalter ausgegeben. In den 
westlichen Bundesländern ist der Bedarf an 

Betreuungsmöglichkeiten für unter drei- 
jährige Kinder und für jüngere Schulkinder 
besonders hoch. 

Dafür setzen wir uns ein: 

Wer Bildungschancen grundlegend ver- 
bessern will, muss damit früh beginnen. 
Es ist Aufgabe der Länder, entsprechende 

Bildungskonzepte zu entwickeln, die 
Brüche im Übergang zwischen den Ent- 
wicklungsstufen vermeiden helfen, die 
ein Kind in den ersten zehn Jahren durch- 
läuft. So kann die Entwicklung von Kin- 
dern gezielter gefördert werden. Ge- 

meinsame Fortbildungen von Erzieherin- 
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nen und Erziehern mit Lehrkräften in 
Grundschulen können ebenso der besse- 
ren Verknüpfung dienen. Wir treten für 
eine Reform der Fachkräfteausbildung 
ein, Laufbahnen müssen durchlässiger 
werden. Der Erfahrungsaustausch zwi- 
schen den Ländern kann bei der Verbes- 
serung der Qualität helfen. Erfolgreiche 
Projekte dienen als Orientierung für spe- 
zifische Anforderungen vor Ort. 
Um die Potenziale aller Kinder frühzeitig 
zu unterstützen, ist vor allem der Kinder- 
gartenbesuch bei Kindern aus bildungs- 
fernen Elternhäusern auch im Hinblick 
auf den Spracherwerb zu fördern. Früh- 
kindliche Bildung nimmt hier die Stelle 
eines öffentlichen Gutes ein, um Kinder 
möglichst gut auf die Schule vorzuberei- 
ten und ihnen damit gleiche Chancen auf 

Bildung zu eröffnen. 
Die Kinderbetreuung außerhalb der Fa- 
milie ist gesetzliche Pflichtaufgabe der 
Kommunen. Angesichts der herausragen- 
den Bedeutung der Kinderbetreuung für 

die Chancen der Heranwachsenden und 
damit für unsere gemeinsame Zukunft ist 
jedoch im Rahmen der Föderalismusre- 
form II zu prüfen, wie die Aufgaben und 
Finanzströme zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen besser organisiert wer- 
den können, um dem gemeinsamen An- 
liegen einer bestmöglichen Bildung in 
den frühen Jahren gerecht zu werden. Bei 
der Finanzierung muss Transparenz herr- 

schen. 
Die Ausgaben für Einrichtungen und 
Maßnahmen zur Bildung, Erziehung und 

Betreuung von Kindern sollen künftig 
Priorität bei der Verteilung der Res- 
sourcen einnehmen. Wir wollen mittel- 

fristig mindestens das letzte Kindergar- 
tenjahr verpflichtend und beitragsfrei an- 
bieten. Voraussetzung ist eine nachhalti- 

ge und solide Finanzierung, die nicht ein- 
seitig zu Lasten der Kommunen gehen. 

Die CDU unterstützt den bedarfsgerech- 
ten Ausbau von Ganztagsschulen. Das ist 
an die Erwartung gebunden, dass sie ei- 
nen pädagogisch strukturierten Tages- 
rhythmus schaffen, der Lernen sowohl in 
den klassischen Schulfächern als auch in 
Sport und der Gesundheitserziehung, in 
musisch-künstlerischen Feldern und die 
Vermittlung von sozialen Kompetenzen 
umfasst. Voraussetzung sind hohe Qua- 
litätsstandards der Schule, Transparenz 
der Inhalte und Formen sowie eine kon- 
sequente Einbindung der Eltern in die 
Schulgestaltung und die Öffnung für Trä- 
ger der Jugendhilfe. Die eindeutige Be- 
schreibung von Bildungszielen und Ins- 

trumenten für Diagnose und Vergleich- 
barkeit des Lernfortschritts ist der richti- 
ge Weg, Selbsttäuschungen über den Bil- 

dungserfolg zu entgehen. 
Erziehungs- und Lehrpersonal ist in der 
Ausbildung darauf vorzubereiten, auch 

den Zugang zu den Eltern zu finden, die 
zu einer partnerschaftlichen Zusammen- 
arbeit nicht in der Lage sind oder sich die- 
ser entziehen. Eine aufsuchende Elternar- 
beit wird hier die einladende ergänzen 
müssen. Familienfreundliche Kindergär- 
ten und Grundschulen sind daran zu mes- 
sen, wie es ihnen gelingt, zwischen den El- 
ternhäusern und Schulen bzw. Kinderbe- 
treuung gemeinsame Erziehungsvorstel- 
lungen und Erziehungsvereinbarungen 

sowie familiengerechte Rahmenbedin- 
gungen zu entwickeln und umzusetzen. 
Angebote der Familienberatung und Fa- 
milienbildung müssen ausgebaut, breiter 
bekannt gemacht und durch bessere Ver- 
netzung sowie regionale Koordinierung 
leichter erreichbar werden. Sie müssen 
Eltern und Großeltern praktische Erzie- 
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hungshilfen vermitteln. Der Zugang 
muss allen Eltern und auch Großeltern 
nach Bedarf offen stehen. Hierfür kann 
der Ausbau von Kindergärten zu „Famili- 
enzentren" sinnvoll sein. Kirchen, Ver- 
bände, Vereine und anerkannte Träger 
der freien Jugendbildung und der außer- 
schulischen Jugendbildung können Kin- 
dern und Jugendlichen in besonderem 
Maße Werte vermitteln, sie zu sozialem 
Verhalten anleiten und ihre Persönlich- 
keit somit bilden. Dieser Beitrag muss 
stärker berücksichtigt werden. 
Neue Erkenntnisse der Entwicklungspsy- 
chologie müssen in die Lehrpläne und be- 
rufsbegleitenden Fortbildungen einflie- 
ßen, um individuell angepasste Beratungs- 
prozesse zu verbessern. Damit dies gelin- 
gen kann, muss die Frühpädagogik sowie 
deren Verknüpfung zur empirischen Bil- 
dungsforschung an deutschen Hoch- 
schulen ausgebaut werden. Das frühzeiti- 
ge Erkennen und die angemessene För- 

derung von Kindern mit Lernschwächen 
wie auch von Hochbegabten soll ein fes- 
ter Bestandteil der Ausbildung von Erzie- 
herinnen und Erziehern sowie der Lehrer- 
bildung werden. Dies muss durch eine 

gezielte Lern- und Sprachstandsdiagnos- 
tik unterstützt werden, die es erlaubt, 
den individuellen Förderbedarf besser zu 

erkennen. 
In der Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern, bei der Lehrerbildung sowie in 
grundsätzlich verpflichtenden Weiterbil- 
dungsangeboten muss besonderer Wert 
auf die musische und sportliche Bildung 
gelegt werden. Zu prüfen ist, ob das Er- 
lernen eines Musikinstruments und die 
Vermittlung eines Liederkanons zum Be- 
standteil der Grundschullehrerausbil- 
dung gemacht werden kann. Darüber 
hinaus müssen Erzieherinnen und Erzie- 

her in ihrer Aus- und Weiterbildung auch 
dafür vorbereitet werden, Kinder und Ju- 
gendliche an Natur und Technik, deren 
Zusammenhänge, Ursachen und Wirkun- 
gen heranzuführen. Insbesondere bei 
Mädchen muss frühzeitig das Interesse 
an technischen Berufen geweckt werden. 

Kinderbejahende Gesellschaft: 
Neue Generationenbeziehungen 

13. In dem Maße, in dem Mehrgeneratio- 
nenfamilien und der selbstverständliche Zu- 
sammenhalt der Generationen schwinden, 
müssen neue Formen entwickelt werden, 

um das generationenübergreifende Zusam- 
menleben besser in die heutige Gesellschaft 
einzufügen. Mehrgenerationenhäuser bie- 
ten hierfür eine Plattform, indem sie bislang 

voneinander getrennte Angebote bündeln. 
Fürsorge für andere und Solidarität zwi- 

schen den Generationen bilden das Funda- 
ment unserer Gesellschaft. Beides wird 
maßgeblich in der Familie gelernt, ermög- 
licht und praktiziert; es basiert wesentlich 
auf der Fürsorge der Familienmitglieder für- 
einander. Veränderungen der Lebensverläu- 
fe und im Bevölkerungsaufbau der Bundes- 
republik Deutschland lassen diese Form pri- 
vater Solidarität in Zukunft noch wichtiger 
werden. Staatliche Sozialpolitik kann die 
Fürsorge in der Familie nicht ersetzen. 

Zur Familie gehören alle Generationen. 
Doch die beruflich geforderte Mobilität und 
die demografische Entwicklung führen dazu, 
dass Alt und Jung häufig getrennt voneinan- 
der leben. Es gibt immer weniger Kontakte 
zwischen den Generationen, der Trend zur 
Vereinzelung und Vereinsamung wächst. 
Dies kann die Bildung von Vorurteilen und 
Ablehnung zwischen den Generationen näh- 
ren. Entscheidend ist, ob es gelingt, ein gut- 
es Verhältnis zwischen den einzelnen Gene- 
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rationen zu bewahren oder wieder zu schaf- 
fen, damit die absehbaren Probleme ge- 
meinsam bewältigt werden können. 

Dafür setzen wir uns ein: 
Politik für Familien muss die veränderten 
Lebensverläufe stärker berücksichtigen, 
um die Solidarität der Generationen zu 
festigen. Junge Menschen brauchen die 
Zuversicht, dass sie in der Familienphase 
nicht überfordert werden. 
Menschen müssen heute in jeder Alters- 
stufe lernen und sich der vorhergehen- 
den, wie auch der nachwachsenden Ge- 
neration öffnen. Es gibt zunehmend alte 
Menschen, die an gesellschaftlichen Ent- 
wicklungen interessiert sind und sich ein- 
bringen wollen. Entsprechend müssen 
wir generationsübergreifende Begeg- 
nungen und Projekte ermöglichen und 
für sinnvolle Beschäftigungs- und Wei- 
terbildungsmöglichkeiten für Ältere nach 
der Phase der aktiven Erwerbstätigkeit 
sorgen. Kirchen, Verbände, Bürgerstif- 
tungen, Freiwilligenagenturen können 
bei der Schaffung eines ehrenamtlichen 
Netzwerkes zur Familienunterstützung 
wichtige Arbeit leisten. 
Mehrgenerationenhäuser sollten in je- 
dem Landkreis und in jeder kreisfreien 
Stadt in Deutschland eingerichtet wer- 
den. Sie ermöglichen zusätzliches bürger- 
schaftliches Engagement. Dies ist wich- 
tig, da bürgerschaftliches Engagement 
längst nicht mehr nur in den Formen des 
klassischen Ehrenamtes geschieht und le- 

benslanges und zwischen den Generatio- 
nen tradiertes soziales Engagement in In- 
stitutionen zurückgeht. Mehrgeneratio- 
nenhäuser sollen ebenso zur Etablierung 
eines lokalen Marktes für haushaltsnahe, 
Familien unterstützende Dienstleistun- 
gen beitragen. Entscheidend ist ihre Ver- 

netzung mit Jugendhilfe, Schule und Kin- 
derbetreuung, um eine verlässliche koor- 
dinierte Grundversorgung zu gewährlei- 
sten. Ziel ist es, das Verständnis und die 
Solidarität unter den Generationen zu 
stärken, Netzwerke zwischen den Gene- 
rationen rund um Kinder und ihre Erzie- 
hung wieder dichter zu knüpfen. 

II. Parallele Kinderwelten 

14. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhun- 
derts ist jede neue Kindergeneration zah- 
lenmäßig etwa ein Drittel kleiner als ihre El- 
terngeneration. Es gibt zu wenig junge Men- 
schen in unserem Land. Durch die Verände- 
rungen im Bevölkerungsaufbau hat sich 
auch die Situation der Kinder verändert. 

Früher bot der Vierklang von Familien- 
verbund, Nachbarschaft, Schule und Kirche 
den Eltern ein Netzwerk der Hilfe und den 
Kindern Orientierung. Dies war nicht immer 
konfliktfrei, doch jungen Eltern diente es als 

Stütze beim Erlernen von Erziehungskom- 
petenzen. Hinzu kam: Es war selbstver- 
ständlich, dass Kinder mit zumeist mehre- 
ren Geschwistern und vielen anderen Kin- 
dern aufwuchsen. Heute erleben Kinder da- 
gegen seltener andere Kinder. Die Erzie- 
hung liegt in den Händen ganz weniger 

Menschen. Meist ist es vor allem die Mutter, 
die erzieht; selbst der Vater ist oft relativ 
fern. Ohne ein unterstützendes Netzwerk 
steigt die Verantwortung der Eltern für die 
Chancen ihrer Kinder. Eltern stehen heute, 
anders als die Generationen vor ihnen, un- 
ter einem enormen Erwartungsdruck. 

Es entstehen parallele Kinderwelten: Ei- 
nerseits gibt es jene Kinder, die umsorgende, 
liebevolle und engagierte Eltern haben. Ihre 
Entwicklung wird durch vielfältige  Förde- 
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rung und Motivation bereichert. Daneben 
wachsen Kinder auf, die überbehütet sind 
und daran gehindert werden, eigene Erfah- 
rungen bei der Bewältigung von Schwierig- 
keiten und Problemen zu machen. Sie finden 
nicht genügend Freiräume, um ihre eigene 
Kreativität spielerisch zu entdecken. Ein wei- 
terer, wachsender Anteil von Kindern erfährt 
keine oder zu wenig Anregungen. Nicht sel- 
ten werden sie vernachlässigt und bekom- 
men keine Gelegenheit, sich aktiv an der Ge- 
staltung der Welt zu beteiligen. Passiver Me- 
dienkonsum dominiert ihren Alltag. 

Parallele Kinderwelten: Unterschiedliche 
Erziehungsstile und Erziehungsziele 

15. Indem es weniger Kinder gibt, hat sich 
auch das Verhältnis zwischen Eltern und 
Kindern verändert. Eltern sind heute häufig 

selbst in die Rolle des hauptsächlichen Be- 
gleit- und Spielpartners gerückt. Da zudem 
örtlich zerstreute Freundschaften und Spiel- 
kontakte üblich und schon deshalb nötig ge- 
worden sind, weil es nur wenige Kinder gibt, 
hat dies für Eltern Konsequenzen: Sie müs- 
sen für ihre Kinder Beziehungen zu anderen 
Kindern oder Aktivitäten organisieren. Dies 
hat zu dem Phänomen der „Transport-" und 

„Terminkindheit" geführt. 
Die zunehmenden Brüche im Leben einer 

steigenden Zahl von Eltern bleiben nicht oh- 
ne Auswirkungen auf ihren Lebensstandard. 
So können Trennung, Scheidung oder Ar- 
beitslosigkeit für viele Familien und Allein- 
erziehende in eine Abhängigkeit von Trans- 
ferleistungen führen, die für immer mehr 
Menschen auch kein Übergangsphänomen 

mehr bleibt. Ein dauerhafter Bezug staatli- 
cher Transferleistungen führt häufig zu Des- 
illusionierung, Vereinsamung, Perspektivlo- 
sigkeit und im Empfinden nicht weniger 
Menschen zum Verlust ihrer Würde. Das fa- 

miliäre Zusammenleben wird durch diese 
Auswirkungen zunehmend beeinträchtigt. 

16. Vor allem in großen Städten weicht der 
soziale Zusammenhalt einer mitunter beun- 
ruhigenden Entsolidarisierung. In manchen 
Stadtteilen leben Kinder und Heranwach- 
sende in einem Umfeld, in dem sie fast nie- 
manden mit stetiger Erwerbsbiographie 
kennen lernen. In einem Milieu, in dem Vor- 
bilder fehlen, die den Wert von Bildung in 
ihrer eigenen Biografie nachvollziehbar ma- 
chen, wird Bildung als Chance zwangsläufig 
entwertet. Andere Wert- und Anerken- 
nungsstrukturen treten an ihre Stelle. 

Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel der 
Eltern ein geringes oder gar kein Interesse 
für den Medienkonsum ihrer Kinder auf- 
bringt. Zu mangelnder Kommunikation in- 

nerhalb der Familie tritt damit eine weitere 
Form von Desinteresse. Besonders sozial 
schwache Eltern und Familien mit Migrati- 
onshintergrund statten das Kinderzimmer 
ihres Nachwuchses, insbesondere der Jun- 
gen, mit Fernseher und Unterhaltungselek- 
tronik großzügig aus. Intensiver, unreflek- 
tierter Medienkonsum vermindert zusätz- 
lich die Fähigkeit für gelingende soziale In- 
tegration. Damit verstärken sich bestehen- 
de Defizite, während Selbstverwirklichung 

und Teilhabe über negative Vorbilder ge- 
suchtwerden. 

Kommunikationsdefizite, Vereinsamung 
und „Sprachlosigkeit" im Lernprozess sind 
aber nicht Folge der neuen Medien, sondern 
Folge ihrer falschen und einseitigen Nut- 
zung. Sinnvoll und reflektiert eingesetzt 
können die modernen Medien eine vielfälti- 
ge Bereicherung des methodischen Spek- 
trums von Lehr- und Lernprozessen sein. 

Um so wichtiger ist es, dass schon in den 
Familien über Medienangebote wie etwa 
Fernsehen,   Computer  und   Mobiltelefone 
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geredet wird, man sich auf Regeln der Nut- 
zung verständigt und über deren Einhaltung 
wacht, vor allem aber kreative Alternativen 
für die Freizeitgestaltung gemeinsam mit 
den Kindern entwickelt. 

Dafür setzen wir uns ein: 
Um Kindern im Alltag Halt und Orientie- 
rung zu geben sowie eine sinnhafte Frei- 
zeitgestaltung zu ermöglichen, benöti- 
gen wir umfangreiche und vielfältige An- 
gebote der außerschulischen Kinder- und 
Jugendbildung. Dazu gehören neben der 
Bewegungserziehung auch künstlerisch- 
kreative Anreize. Sie bieten die Chance, 
in Zusammenarbeit mit Schulen insbe- 
sondere Kinder zu fördern, die aufgrund 
ihres sozialen oder familiären Hinter- 
grundes aus einem anregungsarmen Um- 

feld kommen. 
• Die Fülle der Medienangebote bietet ge- 

rade Kindern neue Wissenszugänge und 
Bildungsmöglichkeiten. Um diese verant- 
wortlich und sinnvoll nutzen zu können, 

ist eine frühzeitige und altersgerechte 
Medienbildung nötig. Erzieherinnen und 
Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer müssen 
sich in ihrer Ausbildung oder durch Fort- 
bildungen eine solide Medienkompetenz 
aneignen. Auch zur Medienberatung von 
Eltern müssen Angebote geschaffen, aus- 
gebaut und weiterentwickelt werden. 
Kinder sind durch Medienangebote viel- 
fältigen Einflüssen ausgesetzt. Medien- 
anbieter und Medienschaffende müssen 
sich ihrer damit verbundenen Verantwor- 
tung bewusst sein. Eine verstärkte frei- 
willige Selbstkontrolle ist daher notwen- 

dig. Klare Regeln und rechtliche Bestim- 
mungen des Jugendschutzes sind einzu- 
halten. Der Staat muss seiner Vorbild- 
funktion gerecht werden und die Einhal- 
tung der Regeln auch durchsetzen. 

Parallele Kinderwelten: Prävention und 
Früherkennung 

17. Eine Vernachlässigung elterlicher Für- 
sorge und Erziehungspflichten darf kein Ta- 
bu darstellen. Defizite bei der Erziehung 
frühzeitig zu beheben bedeutet, Perspekti- 
ven dort zu schaffen, wo sonst nur Aus- 
sichtslosigkeit herrscht. 

Die Übergänge zwischen mangelhafter 

Förderung und Verwahrlosung sind flie- 
ßend. Die bisherigen freiwilligen Früherken- 
nungsuntersuchungen sind insgesamt eines 
der am besten akzeptierten Präventionspro- 
gramme in Deutschland. Insbesondere Fälle 
von Vernachlässigung, Misshandlung und 
Missbrauch von Kindern legen jedoch nahe, 
dass bestehende Strukturen verbessert wer- 

den müssen. 

18. Risikofamilien benötigen besondere 
Aufmerksamkeit und ein Netz an Hilfen. 
Durch die bisherigen Angebote wurden sie 
vielfach nur ungenügend erreicht. Der frühe 
und unkomplizierte Zugang zu Beratungs- 
und Hilfsangeboten - möglichst eine Be- 
gleitung schon während der Schwanger- 
schaft - ist daher genauso wichtig wie die 
Kooperation von Gesundheitswesen und 
Kinder- und Jugendhilfe. Die Bandbreite der 
erforderlichen Maßnahmen und Kompeten- 
zen kann eine dieser Säulen allein nicht ab- 
decken. Strukturelle Unterschiede dürfen 
eine engere Zusammenarbeit von Gesund- 
heitswesen, Jugendhilfe, Kindergarten oder 
Schule nicht behindern, zumal alle vier mit 
der körperlichen, geistigen, sozialen und 
emotionalen Förderung von Kindern ähnli- 
che Ziele verfolgen. 

Werden Beratungs- und Hilfsangebote 
von Risikofamilien nicht angenommen oder 
abgelehnt, ist eine aufsuchende Elternar- 
beit unerlässlich. 
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Dafür setzen wir uns ein: 
Der Rückgang bei den Früherkennungs- 
untersuchungen mit steigendem Alter 
des Kindes hängt zusammen mit unzurei- 
chendem Wissen über deren Nutzen, mit 
Nachlässigkeit, mangelnder Fähigkeit 
oder gar Bereitschaft zur Sorge für das ei- 
gene Kind. Damit die Prävention durch 
Früherkennungsuntersuchungen verbes- 

sert werden kann, setzt sich die CDU 
dafür ein, dass alle Kinder an diesen Un- 
tersuchungen teilnehmen. Wird trotz 
Aufforderung eine Teilnahme verwei- 
gert, kann dies ein Hinweis auf Vernach- 
lässigung sein. Daher müssen die beste- 
henden datenschutzrechtlichen Vor- 

schriften überprüft werden. Nur so las- 
sen sich Maßnahmen zum Wohl des Kin- 
des rechtzeitig einleiten. Tagespflege, 
Kindertageseinrichtungen und Kinder- 

ärzte sollen verstärkt für ein soziales 
Frühwarnsystem gewonnen werden, das 

in der engen Zusammenarbeit von Schu- 
le, Kinder- und Jugendhilfe auf kommu- 
naler Ebene eine Grundlage findet. 
Für die Arbeit mit Risikofamilien muss 
ein dichtes Netz der frühen aufsuchen- 
den Hilfe geknüpft werden. Geburtshilfe 
und Hebammen, Kinderärzte, Jugendhil- 
fe und Jugendämter müssen sich unter- 
einander abstimmen und Risikofamilien 
in den ersten Lebensjahren von Kindern 

koordiniert begleiten. Eine gezielte Be- 
treuung durch Fallmanager ist sinnvoll. 

Prävention verhindert so spätere hohe 
Integrationskosten. Bund, Länder und 
Kommunen sind aufgefordert, wohnort- 
nahe soziale Frühwarnsysteme zu ent- 
wickeln und damit den staatlichen 

Schutzauftrag zu stärken. 
Fachkräfte in unterschiedlichen Praxis- 
feldern der Jugendhilfe und Lehrpersonal 
müssen bei ihrer Aus- und Fortbildung 

die Arbeit mit schwierigen Elternhäusern 
einüben. Im Sinne einer weiteren Stär- 
kung der konkreten Hilfe zur Selbsthilfe 
sind auch Eltern aus Risikogruppen durch 
fachliche Anleitung und Begleitung zu 
befähigen, andere zu unterstützen und 
damit selbst soziale Kontakte zu knüpfen. 

III. Migration und Integration 

19. Rund ein Fünftel aller in Deutschland 
lebenden Menschen sowie jedes dritte Kind 
unter sechs Jahren hat einen Migrationshin- 
tergrund. In einigen Großstädten gilt dies 
bereits für mehr als 40 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen. Die Mehrzahl der Mi- 
grantinnen und Migranten lebt seit langer 
Zeit in Deutschland. Zwei Drittel der Kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshinter- 
grund sind hier geboren. 

Sprachkompetenz und Integration fördern 

20. Jedes Kind ist willkommen, keines darf 
uns bei der Entfaltung seiner Potenziale ver- 
loren gehen. Deshalb müssen wir den Blick 
vor allem auf ihre Chancen in den frühen 
Jahren richten. Die deutsche Sprache ist un- 
erlässliche Voraussetzung für Bildung und 
Schulerfolg in Deutschland, für die Integra- 
tion in den Beruf und in die Gesellschaft. 
Die Sprachentwicklung beginnt mit der Ge- 
burt und muss bereits im familiären Umfeld 
gefördert werden. Ein erheblicher Anteil der 

Grundschulkinder, insbesondere jener mit 
Migrationshintergrund, verfügt bei der Ein- 
schulung nicht über ausreichende Deutsch- 

kenntnisse. 
In den ersten Lebensjahren lernt ein Kind 

eine zweite Sprache ebenso leicht wie seine 
Muttersprache. Dieses Zeitfenster muss ge- 
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nutzt werden, um allen Kindern, die dauer- 
haft bei uns leben, die deutsche Sprache zu 
vermitteln. 

21. Der Kindergarten ist für den natürli- 
chen, spielerischen Spracherwerb beson- 
ders wichtig. Allerdings nehmen nur zwei 
Drittel der Dreijährigen aus Familien mit 
Migrationshintergrund Kindergartenange- 
bote in Anspruch. Obwohl es bei den Vier- 
und Fünfjährigen immerhin über 80 Prozent 
sind, liegt ihr Anteil bei allen drei Jahrgän- 
gen um zehn Prozentpunkte signifikant un- 
ter jenem von Kindern ohne Migrationshin- 

tergrund. 
Je geringer der Bildungsgrad des Eltern- 

hauses, desto geringer ist auch die Wahr- 
scheinlichkeit, dass ein Kind ausreichend ge- 
fördert wird und den Kindergarten besucht. 
Dies gilt unabhängig davon, ob Familien ei- 
nen Migrationshintergrund besitzen oder 
nicht. Die Verbindung von geringem sozia- 
len Status und Migrationshintergrund ver- 
ringert die Wahrscheinlichkeit nochmals er- 
heblich, dass Kindergartenangebote genutzt 

werden. Jedes fünfte Kind aus Familien mit 
Migrationshintergrund und geringem Bil- 
dungsgrad der Eltern besucht keinen Kinder- 
garten. Ohne vorherige Förderung haben 
Kinder aus einem solchen familiären Umfeld 
beim Schuleintritt hochproblematische 
Startbedingungen. Negative Lernerfahrun- 
gen, frühzeitige Versagensängste und Frus- 
tration sind nahezu unausweichlich. 

22. Frühkindliche Bildung lässt sich nicht 
auf die Förderung der Sprachkompetenz re- 
duzieren. Sprachliche Bildung ist jedoch ein 
entscheidendes Qualitätsmerkmal der Erzie- 
hung und Bildung im Kindergarten. Dabei 
muss neben einer allgemeinen Förderung 
auch Raum sein für individuelle Förderung. 
Kinder lernen unterschiedlich und verschie- 

den schnell. Frühzeitige diagnostische Ver- 
fahren geben Aufschluss darüber, welche 
Kompetenzen ein Kind bereits mitbringt und 
welche Förderung gegebenenfalls nötig ist. 

Es sind die Eltern, die als Vorbilder Her- 
ausforderungen meistern. Deshalb müssen 
Eltern auch besonders in die Pflicht genom- 
men werden. Nicht eine abstrakte Erwar- 
tung an schulische Erfolge eröffnet Bil- 
dungschancen, sondern die Bereitschaft der 
Eltern, am kulturellen, sozialen und wirt- 
schaftlichen Leben in Deutschland teilzu- 
nehmen und sich dabei auf hier gewachsene 
kulturelle Werte und Orientierungen einzu- 
lassen. Engagierte und motivierte Eltern 
können als Multiplikatoren gewonnen wer- 
den, um anderen ebenfalls Wert und Nutzen 
von Sprache und Bildung zu vermitteln. 

Dafür setzen wir uns ein: 
Wir brauchen verbindliche Sprachstands- 
tests für alle Kinder im Alter von vier Jah- 
ren sowie bei festgestelltem Bedarf eine 
verpflichtende Sprachförderung. Für die- 
se Kinder ist der frühzeitige und regel- 
mäßige Besuch einer Kindertageseinrich- 
tung besonders wichtig. Unser Ziel ist, 
dass alle Kinder zumindest im letzten 
Jahr vor der Einschulung eine Kinderta- 
gesstätte besuchen. 
Um der zunehmenden „Sprachlosigkeit" 
in vielen Familien zu begegnen und nach- 
haltigen Erfolg zu gewährleisten, ist bei 

der Sprachförderarbeit stets das Eltern- 
haus intensiv einzubeziehen. Das gilt 
nicht nur für Familien mit Migrationshin- 

tergrund. 
Auch Menschen mit Migrationshinter- 
grund müssen ermutigt werden, den Er- 
zieher und den Lehrerberuf zu ergreifen, 
um als Vorbilder und Brückenbauer wirk- 
sam zu werden. Interkulturelle Erzie- 
hungskompetenzen, bei denen ein Ver- 

32|06 d 



Dokumentation 

ständnis und der Umgang mit kultur- 
spezifischem Rollenverhalten vermittelt 
werden, sind zunehmend bedeutsam und 
erleichtern die Integration. 
Kinder und Jugendliche müssen an allen 
Angeboten des schulischen Lebens teil- 
nehmen können und dürfen. Eltern dür- 
fen ihre Kinder nicht von Klassenfahrten, 
Sportunterricht und sonstigen Aktivitä- 
ten fernhalten. Jungen und Mädchen 
müssen die gleichen Chancen auf die Ent- 
faltung ihrer Persönlichkeit, gesellschaft- 
liche Teilhabe und den Zugang zu Bil- 
dung haben. Für alle Kinder gilt, dass sie 
die Normen und Werte der Gesellschaft, 
in der sie leben, verinnerlichen müssen. 
Jedes Gemeinwesen basiert auf gemein- 
samen moralischen Grundlagen. Bei der 
Suche junger Menschen nach Antworten 

auf die Frage nach dem Sinn des Lebens 
müssen auch Kindergarten und Schule 
Orientierung geben. Wer seine religiösen 
und kulturellen Wurzeln nicht kennt, be- 
sitzt weder ein verlässliches Wertefunda- 
ment für sein Leben noch die Fähigkeit 
zur Integration und zur Toleranz. Daher 
brauchen wir neben der festen Veranke- 
rung des christlichen Religionsunterrichts 
im Fächerkanon auch Religionsunterricht 
in anderen Weltreligionen, insbesondere 
des Islam, der an öffentlichen Schulen in 
deutscher Sprache, unter deutscher Schul- 
aufsicht und mit in Deutschland ausgebil- 
deten Lehrern erteilt wird. Die Einrich- 
tung eines Faches „Ethik" als Wahlpflicht- 
fach neben dem Religionsunterricht ver- 
stehen wir als ein Bekenntnis zum ethi- 
schen Auftrag der öffentlichen Schule. 
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„Deutschlands Verantwortung und 
Interessen in Deutschland und der Welt 

wahrnehmen." 

I. Einführung 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht 
Deutschland vor großen Herausforderun- 
gen. Es gilt, die Zukunftschancen unseres 

Landes zu fördern und die Sicherheit unse- 
rer Bürger zu gewährleisten. Im eigenen In- 
teresse muss Deutschland eine aktive Rolle 
bei der Vollendung der Einheit Europas, bei 
der Stärkung der transatlantischen Partner- 
schaft, der Ausgestaltung der Globalisie- 
rung und bei der Antwort auf neue Bedro- 
hungen unserer Sicherheit übernehmen. 
Deutschland kann dies am besten im engen 
Verbund mit unseren europäischen und 
amerikanischen Partnern, mit denen uns ge- 

meinsame Werte, Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit verbinden. Dies gilt ins- 
besondere für die Frage, welche Antworten 
wir auf neue sicherheitspolitische Heraus- 
forderungen, wie den internationalen Terro- 
rismus und die Verbreitung von Massenver- 
nichtungswaffen, finden. Angesichts verän- 
derter globaler Kräfteverhältnisse gilt es 
auch, die wirtschaftliche Position Deutsch- 
lands in der Welt zu stärken und die materi- 
ellen Grundlagen für Wohlstand und soziale 
Sicherheit in unserem Land, auch im Hin- 
blick auf den Zugang zu wichtigen Energie- 
trägern und Rohstoffen, nachhaltig zu si- 

chern. 
Verantwortung für die Welt muss durch 

multilateral ausgerichtete Politik im Be- 
wusstsein der besonderen gemeinsamen 
Verantwortung freier und demokratischer 

Länder wahrgenommen werden. Unser Leit- 
bild ist das europäische Verständnis vom 
Menschen, das durch das christliche Men- 
schenbild und die Aufklärung geprägt ist. 

Unsere Zukunft in Sicherheit und Frei- 
heit hängt wesentlich davon ab, inwieweit 
wires schaffen, die Europäische Union hand- 
lungsfähiger, demokratischer und transpa- 
renter zu gestalten, die transatlantische Part- 
nerschaft mit neuen Perspektiven zu verse- 
hen und die Vereinten Nationen zu einem 
überzeugenden Legitimationsinstrument zur 
Durchsetzung des Völkerrechts fortzuent- 
wickeln. Dazu gehört auch die Gestaltung 
der Globalisierung mit einem nachhaltigen 
Politikansatz nach dem Leitbild der Sozialen 
Marktwirtschaft. Hierfür wollen wir interna- 
tionale Organisationen wie die Welthan- 

delsorganisation (WTO), den Internationa- 
len Währungsfonds (IWF) und die Weltbank 
nutzen sowie strategische Partnerschaften 
zu anderen Ländern und Regionen auf- und 

ausbauen. 
Die CDU hat von Konrad Adenauer bis 

Helmut Kohl die deutsche Europa- und 
Außenpolitik entscheidend gestaltet und 
vorangebracht. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat das Vertrauen unserer Partner 
und Verbündeten in Deutschland wieder 
hergestellt. Die anstehende EU-Ratspräsi- 
dentschaft und der Vorsitz in der Gruppe 
der Acht (G8) im nächsten Jahr sind eine be- 
sondere Chance, Europas Zusammenhalt zu 
stärken, gemeinsame euroatlantische Posi- 
tionen zu vertreten, Russland, China und In- 
dien in eine kooperative weltpolitische Ver- 
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antwortung einzubeziehen, die Verbindung 
zu den ASEAN-Staaten zu verstärken und 

ein vertrauensvolles Verhältnis zur islami- 
schen Welt zu pflegen. 

II. Europa 

II. 1. Europäischer Verfassungsprozess 

Die europäische Einigung ist die größte po- 
litische Erfolgsgeschichte unseres Konti- 
nents. Sie ist Modell und Orientierungs- 
punkt für viele Teile der Welt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg brachte sie Europa Frie- 
den, danach auch Wohlstand und Wachs- 
tum. Heute garantiert uns die Europäische 
Union Sicherheit im Innern und nach außen. 

Dennoch verlor die Europäische Union 
bei den Bürgern in den letzten Jahren erheb- 

lich an Überzeugungskraft. Frieden, Wohl- 
stand und Sicherheit wurden selbstver- 
ständlich. Heute prägt die Sorge vor Über- 
regulierung, dem nicht immer zielgerichte- 
ten Einsatz europäischer Finanzmittel und 
vor intransparenten Entscheidungen das 
Europa-Bild vieler Bürger. Wir nehmen die 

Sorgen der Bürger ernst. Wir wollen das 
Vertrauen in die europäischen Institutionen 

stärken. 
Die Europäische Union ist eine politische 

Union. Wie jede politische Einheit benötigt 
sie einen grundlegenden Vertrag über ihre 
Verfasstheit. Deshalb wurde der Europäi- 
sche Verfassungsvertrag von einem Kon- 
vent mit Vertretern der nationalen Parla- 
mente, des Europäischen Parlaments, der 
nationalen Regierungen und der Kommissi- 

on sowie einer Regierungskonferenz erar- 
beitet. Er verfügt daher über eine breitere 
politische Legitimität als der aktuell gelten- 
de EU-Vertrag von Nizza. 

Der Europäische Verfassungsvertrag bie- 
tet zentrale institutionelle und demokrati- 
sche Fortschritte, die die EU handlungsfähi- 
ger, bürgernäher und transparenter machen. 

Die Stärkung der Rolle der Bürger sowie 
der nationalen Parlamente und des Europäi- 
schen Parlaments, die rechtlich verbindliche 
Werteorientierung der Europäischen Union 
vor allem durch die Charta der Grundrechte 
auf der Basis des christlichen Menschenbil- 

des und die Festlegung auf die Soziale Markt- 
wirtschaft haben einen entscheidenden, 
substantiellen Stellenwert in dem Verfas- 

sungsvertrag. Auch die Handlungsfähigkeit 
der Institutionen, die Schaffung der Position 
eines Außenministers sowie die Kompetenz- 
ordnung, die Stärkung des Subsidiarität- 
sprinzips und die Schaffung einer eigenen 

Rechtspersönlichkeit sind herausgehobene 
Bestandteile des Verfassungsvertrags. 

Wir wollen den Erfolg des Verfassungs- 

vertrags. Bereits jetzt hat ihn eine deutli- 
che Mehrheit der Mitgliedstaaten ratifi- 
ziert. Wir treten daher für eine Fortsetzung 
des Verfassungsprozesses während der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein. Ziel 
ist es, den Europäischen Verfassungsver- 
trag unter Erhaltung seiner wesentlichen 
Substanz bis 2009 in Kraft zu setzen. Hierfür 
braucht Deutschland die Unterstützung al- 
ler Partner in der Europäischen Union. 

Wir werden mit der Europäischen Volks- 
partei (EVP) einen Beitrag dazu leisten, dass 
sich eine europäische Öffentlichkeit ent- 
wickelt. Wir wollen europäische Themen und 
Köpfe in der Wahrnehmung der Bürgerinnen 
und Bürger stärker miteinander verbinden. 

Wir begrüßen es, dass zum 50. Jahrestag 
der Römischen Verträge, am 25. März 2007, 
in Berlin eine Erklärung feierlich verabschie- 
det werden soll, die die Werte und Ziele der 
Europäischen Union im 21. Jahrhundert be- 
schreibt. 
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Leider lässt die Präambel zur EU-Verfas- 
sung ein klares Bekenntnis zu den christli- 
chen Wurzeln Europas bislang vermissen. 
Um diese dennoch im Verfassungsleben 

der EU zu verankern, mögen die zahlreichen 
Staaten Europas, die dies wollen und de- 
nen dies verfassungsrechtlich möglich ist, am 
Tage des Inkrafttretens der EU-Verfassung 
mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
zum Ausdruck bringen, welchen grundlegen- 
den Stellenwert die christlichen Werte für ihr 
europäisches Politikverständnis haben. 

II. 2. EU-Erweiterung, -Partnerschaften 
und -Nachbarschaftspolitik 

Die bisherigen Erweiterungsrunden der Eu- 
ropäischen Union waren Erfolge. Sie haben 
die Zone der Stabilität erheblich ausgewei- 
tet und Deutschland politischen und wirt- 
schaftlichen Nutzen gebracht. Die Europäi- 
sche Union ist für viele Menschen auch auf 
dem westlichen Balkan und in Osteuropa 
zum Leitbild einer offenen Gesellschaft, ei- 
nes friedlichen Miteinanders der Völker und 
damit zum Hoffnungsträger für ihre politi- 
sche und wirtschaftliche Zukunft geworden. 
Sie muss ihrer besonderen Verantwortung 
gegenüber den Völkern in diesen beiden eu- 
ropäischen Regionen gerecht werden. Die 
europäische Perspektive ist wichtig für den 
Reformprozess in diesen Ländern. Nach 
dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens 
kann die Europäische Union weitere euro- 
päische Staaten erst aufnehmen, wenn der 
Europäische Verfassungsvertrag bzw. die 
damit verbundenen institutionellen Refor- 
men verwirklicht sind. Eine Ausnahme von 
dieser Regel kann es nur für Kroatien geben. 

Die Vollmitgliedschaft in der Europäi- 
schen Union kann aber nicht in jedem Fall 
die einzige Antwort auf den Wunsch nach 
einer europäischen  Perspektive sein.  Für 

den Beitritt zur Europäischen Union ist die 
Erfüllung des Kriteriums der Aufnahme- 
fähigkeit der Europäischen Union ebenso 
wichtig wie die strikte Erfüllung aller politi- 
schen und wirtschaftlichen Kriterien durch 
die Bewerberländer. Mit der Türkei werden 
ergebnisoffene Beitrittsverhandlungen ge- 
führt. Wir halten jedoch eine Privilegierte 
Partnerschaft der Europäischen Union mit 
der Türkei für die richtige Lösung. 

Für die europäischen Nachbarn der Eu- 
ropäischen Union, die nicht oder noch nicht 
Vollmitglieder werden können, brauchen wir 
eigene Formen politischer und wirtschaftli- 
cher Zusammenarbeit. Diese muss mit Leben 
gefüllt werden und im Rahmen eines gemein- 
samen Ansatzes den jeweiligen Besonderhei- 
ten der Nachbarländer Rechnung tragen. 

Für die Identität und die Handlungsfähig- 
keit der Europäischen Union ist es auch 
nötig, dass sie ihre Grenzen definiert. Der 
weitere europäische Erweiterungsprozess 
muss zur Stärkung der europäischen Iden- 
tität beitragen. Gemäß den vertraglichen 
Grundlagen können nur europäische Staaten 
einen Beitrittsantrag an die Europäische Uni- 
on stellen. Dennoch sind für die Sicherheit 
und den Wohlstand der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedstaaten die Stabilität und 
der Wohlstand der nicht-europäischen Staa- 
ten in der unmittelbaren Nachbarschaft 
Europas von zentraler Bedeutung. Wir tre- 
ten daher für maßgeschneiderte Nachbar- 
schaftsabkommen der Europäischen Union 
mit ihren nicht-europäischen Nachbarn ein. 
Dies gilt insbesondere für Israel. 

II. 3. Europäischen Binnenmarkt stärken 
und Bürokratie abbauen 

Die wirtschaftliche Einigung stand am An- 
fang des europäischen Einigungsprozesses. 
Die Zollunion, der Binnenmarkt und der Eu- 
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ro haben wesentlich zur Stabilität, zum wirt- 
schaftlichen Wiederaufstieg, zum Wohl- 
stand und zur globalen Konkurrenzfähigkeit 
Europas beigetragen. Die wirtschaftliche Ei- 
nigung hat die politische Einigung unum- 
kehrbar gemacht. Die Menschen in Europa 
haben die Perspektive, ihr ganzes Leben in 
Frieden und Freiheit leben zu können und 
die Lebenschancen, die ein gemeinsamer 

europaweiter Raum eröffnet, zu nutzen. 
Europa ist auch unsere Antwort auf die Glo- 
balisierung, denn es macht uns stark im in- 
ternationalen Wettbewerb. Es muss aller- 
dings intensive Anstrengungen unterneh- 
men, um auf dem Weltmarkt seinen Platz zu 
behaupten und seine Wettbewerbschancen 
zu verbessern. 

Technischer Fortschritt ist der wichtigste 
Faktor für hohe Produktivität und Wirt- 
schaftswachstum. Wir wollen bis 2010 den 

Anteil des Bruttoinlandsprodukts für For- 
schung und Entwicklung auf 3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts, bis 2015 auf 4 Pro- 
zent erhöhen. Auch die Europäische Union 

braucht eine Hochtechnologiestrategie, da- 
mit auf Dauer in Europa gut bezahlte und 
konkurrenzfähige Arbeitsplätze erhalten 
bleiben. 

Ein wichtiges Ziel der deutschen EU- 
Ratspräsidentschaft zur Thematik „Bessere 
Rechtsetzung" wird es sein, den Bewe- 
gungsspielraum für Bürger und Unterneh- 
men durch den Abbau von Vorschriften und 
Verwaltungskosten zu erweitern. Dazu for- 
dern wir die Einsetzung eines europäischen 
Normenkontrollrats. Das Gemeinschafts- 

recht muss vereinfacht und die Qualität der 
Folgenabschätzung europäischer Rechtset- 
zungsvorhaben erhöht werden. Unser Ziel 
ist ein modernes Europa mit günstigen 
Standortbedingungen. 

Auch in der Europäischen Union muss es 
eine regelmäßige Überprüfung anhängiger 

Rechtsetzungsvorhaben geben, wie dies in 
Deutschland durch das Prinzip der Diskonti- 
nuität erreicht wird. In der Europäischen 
Union wäre ein Weg denkbar, wonach jeder 
anhängige Vorschlag zu Beginn einer Legis- 
laturperiode des Europäischen Parlaments 
eine positive Bestätigung erfordert, wenn 
dieser weiter behandelt werden soll. 

Neben der besseren Überprüfung neuer 
und anhängiger Gesetzesvorschläge muss 
aber vor allem das bestehende Regelwerk 
daraufhin überprüft werden, ob die Belas- 
tungen, die den Mitgliedstaaten und den 
Bürgern auferlegt werden, nicht unverhält- 
nismäßig sind und ob man das Ziel nicht 

auch mit einfacheren Mitteln erreichen 
kann. Ein sehr wichtiger Bereich ist in die- 
sem Zusammenhang die europäische Na- 
turschutzrichtlinie Fauna-Flora-Habitat, die 
vielfach zu unverhältnismäßigen Belastun- 
gen der Bürgerinnen und Bürger, der Kom- 

munen und der Wirtschaft führt. Es sollte ei- 
ne Revision angestrebt werden, die die Zie- 
le, nämlich den Erhalt von Pflanzen, Tieren 
und Lebensräumen, mit weniger Belastun- 
gen für die Betroffenen erreicht. 

II. 4. EU-Innen- und Rechtspolitik 

Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit 
gehört zu den Kernaufgaben nationaler und 
europäischer Politik. Mit der schrittweisen 
Verwirklichung des Gemeinsamen Raumes 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
leistet die Europäische Union einen wichti- 
gen Beitrag zu mehr Freiheit und Freizügig- 
keit für die Bürger. Gleichzeitig ermöglicht 
sie eine effektivere Bekämpfung von Terro- 
rismus und sonstigen Formen internationa- 
ler Kriminalität. 

Die gescheiterten Anschläge auf Perso- 
nenzüge in Deutschland und die schreckli- 
chen Taten von London und Madrid haben 
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uns deutlich vor Augen geführt, dass Europa 
von der Bedrohung durch den Terrorismus 
nicht verschont bleibt. Es handelt sich dabei 
um einen Angriff auf unsere Sicherheit, un- 
sere Werte und auf unser Verständnis von 
einer freiheitlichen Gesellschaft insgesamt. 
Auf diesen Angriff muss die Europäische 
Union eine gemeinsame Antwort geben. 
Neben dem entschlossenen und aktiven 
Eintreten für unsere gemeinsamen Werte 
brauchen wir insbesondere einen verbesser- 
ten grenzüberschreitenden Informations- 
austausch der Polizei- und Sicherheits- 
behörden der Mitgliedstaaten. 

Die in Deutschland geplante Anti-Terror- 
Datei wird in der Lage sein, Schutzlücken 
durch den verbesserten Informationsaus- 
tausch zwischen Polizeien und Nachrichten- 
diensten zu schließen. Daher muss das Ge- 
setzgebungsverfahren so schnell wie möglich 
abgeschlossen werden, sodass die Datei ab 
2007 zur Gefahrenabwehr eingesetzt werden 
kann. Darüber hinaus müssen die vorhande- 
nen Informationssysteme ausgebaut und un- 
ter Einsatz neuester technischer Entwicklun- 
gen (z.B. biometrische Merkmale) an die 
neuen Herausforderungen der Kriminalitäts- 
und Terrorismusbekämpfung angepasst wer- 

den. Dies gilt zum Beispiel für das bereits be- 
stehende und sehr erfolgreiche Schengen-In- 
formationssystem (SIS), aber auch für das 
neu zu schaffende Visa-Informationssystem 

(VIS). Europol, Eurojust und die Europäische 
Grenzschutzagentur Frontex müssen in ihrer 

Arbeit gestärkt und ausgebaut werden. Da- 
neben brauchen wir eine engere direkte Ko- 
operation der nationalen Polizeibehörden, 
wie sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Deutschland erfolgreich praktiziert wurde 
und mit dem Vertrag von Prüm weiter ent- 
wickelt wird. Die wirksame Bekämpfung der 
illegalen Migration, die schrittweise Entwick- 
lung einer gemeinsamen europäischen Asyl- 

politik und ein verstärkter europäischer Er- 
fahrungsaustausch zu Fragen der Integration 
sind weitere Aufgaben, denen wir uns auf der 
europäischen Ebene stellen wollen. 

II. 5. Europäische Außen-, Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik 

Wir wollen eine gemeinsame Außen- und Si- 
cherheitspolitik eingebettet in eine inte- 
grierte Sicherheitsstrategie, die auch die 

Energie- und Rohstoffsicherheit umfasst. 
Die Europäische Union muss den Prozess 
der Globalisierung nach ihren Interessen 
und Werten gemäß der Größe ihrer Bevöl- 
kerungszahl und ökonomischen Leistungs- 
kraft mit gestalten. Dafür ist es notwendig, 
dass auch die politischen und institutionel- 
len Voraussetzungen geschaffen werden, 

damit die Europäische Union mit einer Stim- 
me sprechen kann und handlungsfähig ist. 
Dann wird sie sich auch überzeugend mit 
ihren reichen Erfahrungen beim Aufbau ei- 
ner regionalen Friedensordnung und eines 
Binnenmarktes als ein attraktiver Partner 
für andere Weltregionen anbieten können. 

Die Entwicklungspolitik ist ein unver- 
zichtbarer Teil unseres erweiterten Sicher- 
heitsverständnisses und gehört untrennbar 
zu unserer Strategie für die Stabilisierung 
von Krisenregionen. Die Folgen der sich ver- 
schärfenden Entwicklungsprobleme in Asi- 
en, Afrika und Lateinamerika gefährden im 
Zuge der Globalisierung auch in Deutsch- 
land und Europa unmittelbar Frieden und 
Wohlstand. Die Entwicklungspolitik ist da- 
her ein zunehmend wichtiges und eigen- 
ständiges Politikfeld, das auf drei Säulen 

ruht: 
unserer christlichen Verantwortung für 
die unter Armut Leidenden sowie die Be- 
wahrung der Schöpfung, 
der Abwehr globaler Gefahren, 
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der Stärkung unserer strategischen, wirt- 
schaftlichen, politischen und wissen- 
schaftlichen Partnerschaften. 
Die Europäische Union - Kommission 

und Mitgliedstaaten - stellt hier 61 Prozent 
der weltweit bereitgestellten Mittel. Sie ist 
damit die größte Gebergemeinschaft. 
Deutschland war im Jahr 2005 mit 7,5 Milli- 
arden Euro fünftgrößter Geber weltweit und 
mit 1,9 Milliarden Euro einer der bedeutend- 
sten Geber für die gemeinsame europäische 
Entwicklungszusammenarbeit. Um die dafür 
erforderliche Akzeptanz in der Bevölkerung 
zu erhalten, ist es jedoch dringend erforder- 
lich, dass die Mittelvergabe und -Verwen- 
dung endlich transparenter ausgestaltet so- 
wie mit den nationalen Politiken stärker ab- 
gestimmt wird. Sie muss dem Prinzip „Hilfe 
zur Selbsthilfe" entsprechen. 

Die Europäische Sicherheits- und Vertei- 
digungspolitik (ESVP) muss als verteidi- 
gungspolitische Komponente der Europäi- 
schen Union und als europäischer Pfeiler 

der NATO ausgebaut werden. Wir bekennen 
uns zu einer europäischen Verteidigung 
einschließlich einer politischen und militäri- 
schen Beistandsverpflichtung komple- 
mentär zur NATO. Die Europäische Union 
muss daher über Möglichkeiten des eigenen 
militärischen Handelns verfügen können. 
Mit der Bundeswehr trägt Deutschland ent- 
scheidend zur Entwicklung der Europäi- 
schen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

bei. Das „European Battlegroup Conzept", 
das Eurokorps mit seiner Deutsch-Französi- 
schen Brigade, das Deutsch-Niederländi- 
sche Korps und das Multinationale Korps 
Nordost sind sichtbarer Ausdruck des deut- 
schen Beitrags zur integrierten europäi- 
schen Verteidigungspolitik. Wir setzen uns 
deshalb auch weiterhin für eine Integration 
nationaler Einheiten in europäische Sicher- 

heitsstrukturen ein. 

i 

Noch immer ist die europäische Rüs- 
tungsindustrie weitgehend national struk- 
turiert und zersplittert. Anstatt gemeinsam 
Forschung, Entwicklung und Beschaffung zu 
betreiben, laufen zu viele Projekte parallel. 
Die Europäische Rüstungsagentur (Europe- 
an Defence Agency, EDA) kann innerhalb 
der EU, auch zum Vorteil der deutschen In- 
dustrie, zu erheblichen Synergieeffekten 
führen. Damit die EDA für die deutsche 
Wirtschaft zum Erfolg wird, muss sicherge- 
stellt werden, dass alle in Frage kommenden 
europäischen Unternehmen die gleichen 
Chancen am Markt bekommen. 

II. 6. Die Rolle der Bundeswehr in einer 

vernetzten Sicherheitsarchitektur 

Die Weiterentwicklung der Bundeswehr 
muss der Tatsache Rechnung tragen, dass 
unsere Sicherheit neuen Bedrohungen aus- 
gesetzt ist. Kaum fassbare, weltweit operie- 
rende terroristische Netzwerke oder auto- 
nome Zellen sind als akute Gefahren zu er- 
kennen. Neben der Fähigkeit zur klassi- 
schen Verteidigung müssen wir auch auf 
diese neuen Herausforderungen antworten 
können. 

Gerade im Zeitalter der Globalisierung 
ist die deutsche Wirtschaft mehr als zuvor 
auf den freien Zugang zu den Märkten und 
Rohstoffen der Welt angewiesen. Die Bun- 
deswehr kann als Teil der staatlichen Sicher- 
heitsvorsorge im Rahmen internationaler 

Einsätze zur Sicherung der Handelswege 
und Rohstoffzugänge beitragen. Mit ihrem 
Einsatz am Horn von Afrika im Rahmen der 
„Operation Enduring Freedom" leistet die 
Bundeswehr auch einen Beitrag zur 
Bekämpfung der Piraterie in diesem Gebiet. 

Trotz der Erfahrungen mit den Terroran- 
schlägen in den letzten Jahren sind die Be- 
drohungslage und die Folgen von möglichen 
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Anschlägen schwer fassbar. Wir müssen 
dem transnationalen Terrorismus wirkungs- 
voll begegnen können. Innere und Äußere 
Sicherheit lassen sich immer weniger von- 
einander trennen. Unsere Sicherheitsarchi- 
tektur muss dieser veränderten Realität 
Rechnung tragen. 

Die Bundeswehr muss so strukturiert 
sein, dass sie erstens den Schutz Deutsch- 
lands und seiner Bevölkerung gewährleisten 
kann, zweitens im Sinne der außen- und 
sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit 
Deutschlands zur territorialen Absicherung 
der Grenzen des Bündnisgebietes einge- 
setzt werden kann und drittens zur Erfül- 
lung ihrer internationalen Verpflichtungen 

fähig ist. 
Die Abwehr terroristischer Angriffe im 

Inland ist auch in Zukunft in erster Linie 

Aufgabe der Polizei. 
Zur Abwehr von terroristischen Bedro- 

hungen im Inland darf die Bundeswehr nach 
derzeitiger Rechtslage nicht zur Hilfe geru- 
fen werden. Nachdem eine Vorschrift des 
Luftsicherheitsgesetzes vom Bundesverfas- 
sungsgericht für verfassungswidrig erklärt 
wurde, ist nicht klar, wie ein terroristischer 

Angriff aus der Luft oder über See abge- 
wehrt werden soll. Sicher ist nur: Allein die 
Bundeswehr verfügt über die notwendigen 
Fähigkeiten zur Abwehr solcher Angriffe. 
Dazu brauchen wir die entsprechenden Ver- 
fassungsänderungen und die Verabschie- 
dung eines Luftsicherheits- und Seesicher- 
heitsgesetzes. 

Wir benötigen eine vernetzte nationale 
Sicherheitsarchitektur, die alle vorhande- 
nen Fähigkeiten in den Dienst unserer Bür- 
ger stellt. Zu solch einer Sicherheitsarchi- 
tektur gehört auch eine tragfähige zivil-mi- 
litärische Zusammenarbeit. Hierfür sind die 
notwendigen verfassungsrechtlichen Vor- 
aussetzungen dringend zu schaffen. 

IM. Partnerschaften über den 
Atlantik, mit Russland und dem 

Nahen Osten 

III. 1. Transatlantische Partnerschaft 

Mit den USA verbindet uns eine jahrhunder- 
tealte tiefe Partnerschaft und Freundschaft: 
Die USA wurden von Europäern gegründet. 
Die Prinzipien der amerikanischen Unab- 
hängigkeitserklärung waren am Ende des 
18. Jahrhunderts Vorbild für die europäi- 
schen Länder, zunächst in Frankreich 1789, 
dann auch in Deutschland. 

Den USA haben wir zu verdanken, dass 
Deutschland und Europa vom Nationalsozia- 
lismus und Kommunismus befreit wurden. 
Ohne die Unterstützung der USA wäre die 
deutsche Vereinigung nicht möglich gewesen. 

Wir setzen uns auch weiterhin für ein ver- 
trauensvolles Verhältnis zu unseren transat- 
lantischen Partnern ein. Dies ist für uns exi- 
stentiell. Das Zerwürfnis um den Irak-Krieg 
hat beiden Seiten und unseren Beziehungen 
geschadet. Heute wissen die USA, dass uni- 
laterales Vorgehen mit Koalitionen der Willi- 
gen keine Alternative zu Bündnispartnern 
ist. Und wir wissen, dass der Versuch, Europa 
als Gegengewicht zu den USA zu etablieren, 
scheitern muss, weil er zur Spaltung Europas 
führt. Wir wollen einen effektiven Multilate- 
ralismus. Dabei müssen die Amerikaner zu 
multilateralem Vorgehen und wir zu effekti- 
vem Handeln bereit sein. 

Um die Stärke der Freien Welt im 
21. Jahrhundert zu garantieren, schlagen 
wir ein Transatlantisches Partnerschaftsab- 
kommen vor, das alle wesentlichen politi- 

schen Felder umfasst: 
Einen ständigen und engen transatlanti- 
schen Konsultationsmechanismus im Be- 
reich der Außen- und Sicherheitspolitik, 
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eine enge Kooperation von EU und NATO 
im Bereich der Verteidigungspolitik, 
eine enge Zusammenarbeit der Sicher- 
heitsorgane einschließlich  Europol,  FBI 
und der Geheimdienste, 

• eine enge Zusammenarbeit im  Bereich 
der internationalen Wirtschafts-, Finanz- 
und Handelsbeziehungen, 
die Überwindung von Handelshemmnis- 
sen und langfristig die Schaffung eines 
transatlantischen Marktes, 
intensive Austauschprogramme von Ju- 
gendlichen, Studenten und Forschern. 

III. 2. Strategische Partnerschaft 
mit Russland 

Deutschland, Europa und der Westen insge- 
samt haben ein großes Interesse an guten 
Beziehungen zu Russland und einer erfolgrei- 
chen Reformpolitik in diesem Land. Wir wol- 
len, dass Deutschland seine guten wirtschaft- 
lichen Beziehungen zu Russland in beidersei- 

tigem Interesse intensiviert. Wir streben eine 
strategische Partnerschaft der Europäischen 
Union mit Russland an, die auf den universel- 
len Werten des Europarates gründet und 
auch die Interessen der mittel- und osteu- 

ropäischen Staaten mit einschließt. Dazu 
gehört, dass Russland bald der WTO beitre- 
ten kann, das Partnerschafts- und Koopera- 
tionsabkommen mit der EU erneuert wird, 
die „Vier Räume" (für Wirtschaft; für Freiheit, 
Sicherheit und Recht; für Äußere Sicherheit; 
für Forschung, Bildung und Kultur) zwischen 
der Europäischen Union und Russland gleich- 

gewichtig realisiert werden, der NATO-Rus- 
sland-Rat mit Russland zum gemeinsamen 
strategischen Dialog genutzt wird und Russ- 
land ein aktives Mitglied in der G8 ist. 

Eine enge Partnerschaft schließt einen 
offenen und kritischen Dialog über die Ent- 
wicklung von Demokratie und Rechtsstaat- 

lichkeit in Russland und die russische Rolle 
in Osteuropa und dem Kaukasus mit ein. 
Dazu gehört die Anerkennung des Rechts 
aller Staaten der Region auf eine eigenstän- 
dige Entscheidung über ihre außen- und eu- 
ropapolitische Orientierung. 

Wir wollen mit Klugheit, Geduld und Be- 
harrlichkeit dafür werben, dass Russland - 
insbesondere im UN-Sicherheitsrat - die 
gemeinsame Verantwortung und die lang- 
fristigen gemeinsamen Interessen im Zeital- 
ter der Globalisierung wahrnimmt. 

Wir wollen mit Russland die wirtschaftli- 
che, politische und bürgergesellschaftliche 
Zusammenarbeit intensivieren. Durch einen 
offenen und umfassenden Dialog wollen wir 
die demokratische Entwicklung, die Rechts- 
staatlichkeit, die Medienvielfalt und die Zi- 
vilgesellschaft in Russland stärken. Langfris- 
tig streben wir mit Russland eine Wertege- 
meinschaft an. 

IM. 3. Frieden und Sicherheit für den 
Nahen und Mittleren Osten 

Wir haben ein klares Sicherheitsinteresse, 
dass der Nahe und Mittlere Osten befriedet 
und stabilisiert wird. Frieden und dauerhaf- 
te Stabilität im Nahen Osten sind für eine 
Überwindung der Spannungen zwischen 
dem Westen und den islamischen Ländern 
von entscheidender Bedeutung. 

Jeder Mitgliedstaat der Vereinten Na- 
tionen hat ein verbrieftes Existenzrecht. 
Mit Blick auf die besondere historische Si- 
tuation unseres Landes treten wir beson- 
ders für das Existenzrechts Israels ein, für 
das Recht seiner Bürger, in sicheren Gren- 
zen frei von Angst, Terror und Gewalt le- 

ben zu können. 
Wir setzen uns ein, dass das Nahost- 

Quartett (Europäische Union, USA, Russ- 
land und Vereinte Nationen) den Friedens- 
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prozess im Nahen Osten auf der Basis des 
Fahrplans für den Frieden („road map") wie- 
der belebt. Dabei verfolgen wir das Ziel, ein 
friedliches Zusammenleben zwischen Israel 
und einem lebensfähigen palästinensischen 
Staat zu erreichen. 

Wir dürfen nicht den Versuch machen, 
unsere Wertvorstellungen, unsere Formen 
der Demokratie den arabischen Ländern 
überzustülpen. Sondern wir müssen uns mit 
den in der arabischen Welt existierenden 
demokratischen Traditionen auseinander- 
setzen. Die demokratische Bewegung wird 
umso stärker, je mehr sie an lokale und kul- 
turelle Traditionen anknüpft und innerisla- 
mische Ansätze zu Freiheit bemüht. 

Ein wichtiger Faktor für das Bemühen, 
Demokratisierung und Modernisierung zu 
fördern, ist, wie nachdrücklich und wie 
glaubwürdig wir uns für die Lösung des 
Nahost-Konflikts einsetzen. Gerade wegen 
der schwierigen politischen Situation in den 
palästinensischen Autonomiegebieten und 
in Israel, aber auch im Libanon, ist es not- 
wendig, dass sich Amerikaner und Europäer 
verstärkt für die Fortsetzung des Friedens- 
prozesses engagieren. 

IV. Globalisierung gestalten 

IV. 1. Wohlstand sichern durch freien 
Handel 

Deutschland und die Europäische Union 
werden im 21. Jahrhundert ihren Wohlstand 
und ihre sozialen Errungenschaften nur be- 

wahren können, wenn sie den Globalisie- 
rungsprozess aktiv mit gestalten. Die immer 

engere wirtschaftliche und technische, aber 
auch politische und gesellschaftliche Ver- 
netzung der Welt ist kein Schicksal. Sie wur- 

de und wird von Menschen gemacht, ist Er- 
gebnis des technischen Fortschritts ebenso 
wie der wirtschaftlichen Öffnung der Natio- 
nen. Sie bietet enorme Chancen: Für die 
westliche Welt, da sie neue Kräfte der Inno- 
vation durch Wettbewerb freisetzt und 
neue Märkte öffnet. Für Entwicklungs- und 
Schwellenländer, da diese aus eigener Kraft 
die Armut überwinden können. 

Deutschland und Europa verdanken ihre 
Wirtschaftskraft und ihren Wohlstand nicht 
zuletzt dem Freihandel und dem internatio- 
nalen Wettbewerb. 

Wir lehnen Protektionismus ab, denn er 
verhindert Wohlstandszuwächse. Durch 
Marktöffnung und durch die Beseitigung ta- 
rifärer sowie nicht-tarifärer Handelshemm- 
nisse muss sich die heimische Wirtschaft 
mit den leistungsstärksten Anbietern welt- 
weit messen. Damit gibt es Anreize zu stän- 
digen Prozess- und Produktinnovationen 
sowie zur Verbesserung der eigenen Wett- 
bewerbsfähigkeit. 

Aber die Globalisierung birgt auch Risiken, 
die es abzuwenden bzw. zu verringern gilt. 
Öffnung für Handel und Kapital sowie inter- 
nationaler Wettbewerb müssen unter fairen 
Bedingungen stattfinden: Kein Preisdumping, 
faire Investitionsbedingungen, Schutz geisti- 
gen Eigentums, unabdingbare soziale Min- 
deststandards - z.B. keine Kinderarbeit und 
Ausbeutung von Arbeitnehmern -, weltweit 
gültige Umweltschutzstandards etc.. Im 
Weltmaßstab sind diese gleichen und fairen 
Wettbewerbsbedingungen nicht gegeben. 
Deshalb setzen wir uns für durchsetzungs- 
fähige globale Regelungswerke ein. Wir wol- 
len den WTO-Streitschlichtungsmechanis- 
mus weiter stärken und einen zügigen Ab- 
schluss der Doha-Welthandelsrunde. Die USA 
und die Europäische Union bleiben aufgefor- 
dert, eine stärkere Öffnung ihrer Märkte auch 
mit Blick auf die Agrarprodukte der Schwel- 
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len- und Entwicklungsländer zu ermöglichen. 
Im Gegenzug müssen die Schwellen- und Ent- 
wicklungsländer bestehende Handelshemm- 
nisse beim Zugang zu ihren Märkten für 
Dienstleistungen und Industrieprodukte aus 

Industriestaaten weiter abbauen. 
Wir wollen, dass Deutschland auf Dauer 

wieder eines der dynamischsten, fort- 
schrittlichsten Länder der Welt wird. Hier- 
für muss Deutschland zum Wandel bereit 
und Motor innerhalb der Europäischen 
Union sein. Deshalb fordern wir, Märkte, in 
denen der Wettbewerb in Deutschland noch 
unvollkommen ist, sowie die Märkte inner- 
halb der Europäischen Union und weltweit 
stärker zu öffnen. Hierzu gehören auch die 
Strom- und Gasmärkte sowie die Telekom- 
munikations- und Postmärkte. Die Stellung 
der Europäischen Kommission bei der Öff- 
nung von Märkten wollen wir stärken. 

IV. 2. Die Vereinten Nationen reformieren 

Um zu einer kooperativen Lösung der Pro- 
bleme dieser Welt beizutragen, übernimmt 
Deutschland internationale Verantwortung 
in multilateralen Organisationen. Die größ- 
te Legitimität, globale Probleme anzuge- 
hen, haben die Vereinten Nationen. Daher 
muss sich Deutschland dafür einsetzen, 
dass die Vereinten Nationen an Handlungs- 
fähigkeit, Stärke und Effizienz gewinnen. 
Dazu gehört auch, das Völkerrecht weiter- 
zuentwickeln, um einen effektiveren Bei- 
trag zur weltweiten Durchsetzung von Frei- 
heits- und Menschenrechten zu leisten so- 
wie Demokratiebemühungen zu fördern. 

Bei der Reform des Sicherheitsrats befür- 
worten wir einen ständigen Sitz für die Eu- 
ropäische Union. Auf dem Weg zu diesem 
Ziel bleibt Deutschland bereit, mit der Über- 
nahme eines ständigen Sicherheitsratssitzes 
mehr Verantwortung zu übernehmen. 

IV. 3. Energiepolitik für eine sichere, 
kostengünstige und umweltverträg- 
liche Versorgung 

Die Versorgung mit Energie ist zu einem 
wichtigen außenpolitischen Thema gewor- 
den. Energie wird heute von vielen Staaten 
in zunehmendem Maße als ein Element von 
Machtpolitik instrumentalisiert. Die Euro- 
päische Union braucht eine gemeinsame 
Energieaußenpolitik, um ein einheitliches 
europäisches Auftreten sicher zu stellen. 

Die globale Klimaerwärmung gehört 
zu den größten Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte. Durch den welt- 

weit starken Anstieg der Treibhausgasemis- 
sionen drohen weitreichende Konsequen- 
zen: Überflutung von Küstenregionen, 
Ausbreitung von Wüstenregionen und 

Abschmelzen von Gletschern, die Ent- 
wicklungsländer in besonderem Maße be- 
drohen. Die CDU sieht sich daher nicht nur 
politisch, sondern auch ethisch in der 
Pflicht, einen nachhaltigen Klimaschutz zu 
betreiben, um gefährliche Störungen des 
Weltklimasystems zu vermeiden. Wir for- 
cieren die Anstrengungen zum nationalen 
und globalen Klimaschutz. Im eigenen Land 

wollen wir die Klimaschutzziele konse- 
quent umsetzen und effizienter als bis- 
lang Treibhausgase reduzieren. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Deutschland weiter- 

hin eine engagierte und führende Rolle 
beim Klimaschutz einnimmt. Das Kyoto- 
Protokoll von 1997, an dem eine CDU- 
geführte Bundesregierung maßgeblichen 
Anteil hatte, war ein historischer Schritt in 
den Bemühungen um eine internationale 

Klimaschutzpolitik. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Deutschland sein Kyoto-Ziel 
der Verringerung der klimaschädlichen 
Treibhausgase um 21 Prozent bis zum Jahr 
2012   sicher  einhält  und   darüber  hinaus 
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das Kyoto-Protokoll weiterentwickelt wird. 
Deutschland und die Europäische Union sol- 
len beim Klimaschutz auch in Zukunft Vor- 
reiter sein, aber darauf drängen, dass die 
USA und wichtige Schwellenländer wie Chi- 
na und Indien ebenfalls volle Vertragspar- 
teien werden. 

Um Wettbewerbsverzerrungen zu ver- 
meiden und einen wirksamen Klimaschutz 
zu erreichen, streben wir an, im Rahmen des 
Kyoto-Nachfolgeprozesses bislang abseits 
stehende Industrie- sowie Schwellen- und 
Entwicklungsländer aktiv zu integrieren. 
Wir wollen die im Kyoto-Protokoll verein- 
barten, flexiblen Klimaschutzmechanismen 
wie Clean Development Mechanism und 
Joint Implementation erheblich ausweiten 
und einen globalen Markt für den Emissi- 
onshandel schaffen. 

Deutschland ist auf eine sichere, kosten- 
günstige und umweltverträgliche Energie- 
versorgung angewiesen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bauen wir auf einen breiten Ener- 

giemix - Erdöl, Stein- und Braunkohle, Gas 
und Flüssiggas, Kernenergie, erneuerbare 
Energien -, auf eine Vielfalt internationaler 
Bezugsquellen und eine Stärkung des inter- 
nationalen Regelwerks. 

Deutschland muss seine Abhängigkeit 
von Energieimporten verringern. Die Diver- 
sifizierung der Energieversorgung und die 
Sicherung der Transit- und Transportwege 
sind außen- und sicherheitspolitisch zu flan- 
kieren. Europaweit wollen wir die Strom- 
netzwerke verbinden und ein Verbundsys- 
tem von Öl- und Gasleitungen schaffen. Das 
internationale Regelwerk zur Sicherung der 
Energieversorgung ist zu stärken. Die Bezie- 

hungen der Europäischen Union zu Osteu- 
ropa, zum Südkaukasus und zu den arabi- 
schen Nachbarn müssen ausgebaut werden. 
Ein wichtiges außenpolitisches Ziel ist zu- 

dem die politische und wirtschaftliche Sta- 

bilisierung von Energieförder- und Transit- 
ländern, um auch im Energiesektor Sicher- 
heit zu haben. 

Zusätzliche Gas- und Erdölpipelines in 
Europa und Asien sowie der Ausbau von Ha- 
fenkapazitäten für große Schiffe in 
Deutschland und der EU und damit der Aus- 
bau internationaler Transportwege dienen 
der Sicherung einer Vielfalt an internationa- 
len Bezugsquellen. In diesem Zusammen- 

hang wollen wir, dass Deutschland einen 
Hafen für die Versorgung mit Flüssiggas 
(LNG) in Wilhelmshaven erhält. Der Ener- 
gieversorgungssicherheit dient auch das 
Projekt der Ostseepipeline von Russland 
nach Deutschland. Dies ist im Interesse der 
gesamten Europäischen Union. 

Im Energiebereich wollen wir auch die 
Exportchancen für deutsche Unternehmen 
sichern. Hierfür streben wir eine gegenseiti- 
ge Öffnung der Märkte an. Dies gilt auch im 
Hinblick auf Russland, wo wir erweiterte 
Möglichkeiten für ausländische Beteiligun- 
gen bei der Energieförderung oder bei Pipe- 
lines als sinnvoll erachten. 

Als Industrienation muss Deutschland 
seine Kompetenz im Bereich zukunftsfähi- 
ger und energiepolitisch wichtiger Techno-* 
logien erhalten und ausbauen. Dies schließt 
die Fähigkeit mit ein, an der Fortentwick- 
lung nuklearer Technologien teilhaben zu 
können, die eine Erhöhung der technischen 
Sicherheit zum Ziel hat. Wir setzen uns ein 
für eine kontinuierliche, breit angelegte und 
offene Energieforschung und -entwicklung, 
die einen Beitrag aller bekannten und ver- 
fügbaren Energieträger und -technologien 

und zum rationellen Ressourceneinsatz leis- 
tet. Gerade auf dem breiten Feld zukunftso- 
rientierter und energiesparender Produkte 
liegt eine große Wachstumschance für un- 
sere Unternehmen und für neue Arbeits- 
plätze. 
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Das Ziel der Energieeinsparung wird 
künftig national sowie international an Be- 
deutung gewinnen müssen. Die diesbezügli- 
chen Politikansätze sowie Forschung und 
Entwicklung sind zu verstärken. Auf interna- 
tionaler Ebene ist die Verbreitung von Tech- 
niken zur Energieeinsparung zu fördern, 
auch durch internationale Abkommen. 

Erneuerbare Energien (Wasserstofftech- 
nologie, Wind- und Sonnenenergie sowie 
Wasserkraft) können und müssen national 
und international einen Beitrag zur Versor- 
gungssicherheit und zum Klimaschutz leis- 
ten. Sie bieten wichtige Chancen für ein um- 
weltverträgliches Wachstum, innovative 
Geschäftsfelder und neue Arbeitsplätze. 
Deutschland verfügt im Bereich der erneu- 
erbaren Energien über Fähigkeiten, die wir - 
auch als Exportartikel - weltweit zum Ein- 
satz bringen müssen. Wir bekennen uns zu 
dem Ziel, den Anteil der erneuerbaren Ener- 

gien am Stromverbrauch in Deutschland bis 
zum Jahr 2010 auf 12,5 Prozent zu erhöhen 
und ein anspruchsvolles Ziel bis 2020 fest- 
zulegen. Wir setzen uns für eine marktwirt- 
schaftliche Förderung und Weiterentwick- 
lung der erneuerbaren Energien ein, um de- 
ren Wettbewerbsfähigkeit möglichst schnell 
zu erreichen. Einen Schwerpunkt sehen wir 
in der Weiterentwicklung der erneuerbaren 
Energien für die Grundlastversorgung und 
den Ausbau insbesondere auf der Grundla- 
ge nachwachsender Rohstoffe. Im Wärme- 
bereich sehen wir besonders gute Chancen 
im Bereich der Biomasse, Solarenergie und 
Geothermie. Mit der Förderung der Biomas- 
se wollen wir deren vielfältige Chancen 
auch als Grundstoff für alternative Kraft- 
stoffe nutzen und gleichzeitig regionale- 
Wirtschaftskreisläufe stärken. Deutschland 
muss ein eigenes, nachhaltiges Energiekon- 
zept entwickeln, welches in den europäi- 
schen Gesamtrahmen eingebettet wird. En- 

ergiewirtschaft in einer globalisierten Welt 
erfordert neben technischen Parametern 
stärker als bisher eine Verbindung von öko- 
logischen und ökonomischen Aspekten. 

IV. 4. Neue Mächte - kooperieren 
und integrieren 

Die neuen Mächte, insbesondere China und 
Indien, überdies Mexiko, Brasilien, Südafri- 
ka und weitere, bestimmen zunehmend un- 
ser Schicksal in Europa mit. Aufgrund ihres 
rasch zunehmenden wirtschaftlichen, politi- 
schen und zivilisatorischen Gewichts haben 

wir Europäer ein überragendes Interesse an 
einer umfassenden, engen Zusammenar- 
beit, an innerer Stabilität und an verantwor- 
tungsvoller Außenpolitik dieser neuen 
Mächte. Die Chancen dieser Entwicklung 
für Europa sind immens. 

Wachsender Handelsaustausch und ge- 
genseitige Investitionen dienen allen betei- 
ligten Seiten. Wirtschaftsaustausch braucht 
allerdings verlässliche rechtsstaatliche Ver- 
hältnisse und faire Regeln. Auf dieser 
Grundlage sind wir bereit, uns dem Wettbe- 
werb zu stellen. 

Wir sind davon überzeugt, dass auch die 
neuen Mächte dauerhafte politische und so- 
ziale Stabilität nur durch Demokratie, Betei- 
ligung der Bürger, Schutz der Grundrechte 
und Transparenz sichern können. Deshalb 
können und wollen wir zur Stabilität beitra- 

gen durch Begegnungen, Austausch und 
Netzwerke unter möglichst breiter Beteili- 
gung auch der Bundesländer, Städte und 
Bürgergesellschaften. Wir halten einen 
wesentlich engeren Kulturaustausch mit 
Schwellenländern wie China, Indien, Mexi- 
ko, Brasilien und Südafrika für dringlich. 

Aus Macht folgt Verantwortung. Der 

Machtzuwachs Chinas, Indiens, Mexikos, 
Brasiliens und Südafrikas führt zu erhöhter 
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Verantwortung für einen vorsichtigen Um- 
gang mit den natürlichen Ressourcen, für 
das globale Klima und für den Umwelt- 
schutz insgesamt. Neben dem Menschen- 
rechts- und dem Rechtsstaatsdialog mit 
China sollte Deutschland auch einen regel- 
mäßigen, institutionalisierten Umweltdia- 
log in Gang setzen. 

Der Machtzuwachs erfordert auch eine 
engere Zusammenarbeit der neuen Mächte 
mit internationalen Ordnungssystemen, die 
Bereitschaft zur Integration in internationa- 
le Strukturen und die Beteiligung an multi- 
lateralen Bemühungen zur Lösung regiona- 
ler Konflikte. Wir erkennen Chinas positive 
Rolle bei der Lösung der Lage auf der korea- 
nischen Halbinsel an. 

Der wirtschaftliche Erfolg Ost- und Süd- 
ostasiens geht vielfach auf Kosten der Ent- 
wicklungsländer in Afrika und Lateinameri- 
ka. Ihre Produkte werden zunehmend vom- 
Markt verdrängt. Die neuen Mächte Asiens 
sind in besonderer Weise für einen fairen 
Ausgleich dieser Benachteiligungen verant- 
wortlich. 

IV. 5. Die Zusammenarbeit mit 
Subsahara-Afrika intensivieren 

Einige Länder Afrikas haben in den vergan- 
genen Jahren erhebliche Fortschritte ge- 
macht. Demokratische Prozesse wurden an- 
gestoßen. Die Wirtschaft hat sich erholt. 
Viele Konflikte wurden beigelegt. Dennoch 
wird die Entwicklung vieler afrikanischer 
Länder durch gravierende demokratische 
und rechtsstaatliche Defizite und durch 

fortgesetzte Verstöße gegen elementare 
Menschenrechte gehemmt. Ein besonderes 
Problem bilden die weit verbreitete Armut, 
mangelnde Bildungschancen sowie die Aus- 
breitung von Seuchen und Krankheiten wie 
HIV/AIDS. 

Zu einer nachhaltigen Entwicklung der 
Länder Afrikas beizutragen ist in deutschem 
Interesse, um Instabilität und Ordnungslo- 
sigkeit, die auch Europa gefährden können, 
einzudämmen, Migrationsströmen vorzu- 
beugen, angesichts des Rohstoffreichtums 
des Kontinents die deutschen Außenwirt- 
schaftsinteressen und einen für beide Sei- 
ten Gewinn bringenden, zunehmenden 
Handel zu fördern sowie zum Schutz der 
Ökosysteme und der Artenvielfalt Afrikas 
beizutragen. Für eine Partei, deren Politik 
auf dem christlichen Bild vom Menschen ba- 
siert, ist die Hilfe für die Armen dieser Welt 
eine moralische Verpflichtung. 

Die Erfahrung in Afrika, aber auch in an- 
deren Regionen dieser Welt, zeigt, dass 
gute Regierungsführung für eine nachhalti- 
ge Entwicklung unabdingbare Vorausset- 
zung ist. An dieser Erkenntnis muss sich 
auch unsere Politik gegenüber Afrika aus- 
richten, zumal unkonditionierte Entwick- 
lungshilfe vielfach zur Verfestigung nicht- 

demokratischer Herrschaftsstrukturen so- 
wie zur Schwächung der Eigenverantwor- 
tung und Selbsthilfekräfte betroffener Ge- 
sellschaften geführt hat. 

Die Idee, mehr Mittel für die Entwick- 
lungszusammenarbeit allein könnten die Pro- 
bleme des Kontinents lösen, ist eine Illusion. 
Den Millenniums-Entwicklungszielen wird in 
Afrika nur dann Erfolg beschieden sein, wenn 
die afrikanischen Länder selber größere Re- 
formanstrengungen unternehmen. 

Deshalb sollte die staatliche Entwick- 
lungszusammenarbeit noch wesentlich stär- 
ker als bisher die Förderung guter Regie- 
rungsführung zu ihrem Kernanliegen ma- 
chen. Die afrikanischen Länder, die zu Re- 
formen bereit sind, sollten verstärkt unter- 
stützt werden. Um einen größtmöglichen 
Erfolg dieses Ansatzes zu gewährleisten, ist 
eine stärkere Verzahnung und Abstimmung 
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der Entwicklungszusammenarbeit Deutsch- 
lands, der Europäischen Union sowie der eu- 
ropäischen und internationalen Partner 
nötig. 

Wir wollen, dass die EU die Partnerschaft 
mit unserem Nachbarkontinent Afrika ver- 
tieft. Der Dialog sollte auf höchster Ebene 

im Rahmen eines EU-Afrika-Gipfels intensi- 
viert werden, der möglichst bereits unter 
portugiesischer Ratspräsidentschaft statt- 
finden sollte. Wir wollen, dass Deutschland 
einen aktiven Beitrag zum Ausbau der Be- 
ziehungen zwischen EU und Afrika und zur 
Vorbereitung des Gipfels leistet. 
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Sonstige Beschlüsse des 
20. Parteitages der CDU Deutschlands 

Beschluss D 2 und D 34 

Die CDU Deutschlands setzt sich auf der 
Grundlage ihrer christlichen Wertvorstellun- 
gen und ihres christlichen Menschenbildes 
für den Schutz des Sonntags und der kirchli- 
chen Feiertage ein. Der Sonntag, als Tag des 
Gottesdienstes, der Arbeitsruhe, der Förde- 
rung der Gemeinschaftskultur und der Fami- 
lien darf nicht kommerziellen Interessen zum 
Opfer fallen. Die CDU Deutschlands spricht 
sich dafür aus, keine weiteren Ausweitungen 
der Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feier- 
tagen vorzunehmen, die über die bisherigen 
Regelungen hinausgehen. Die CDU fordert 
die Gesetzgeber auf, entsprechende Rege- 
lungen zum konsequenten Schutz der Sonn- 

und Feiertage zu treffen. 

Beschluss D 3 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird auf- 
gefordert, sich mit den Ergebnissen des Mo- 
dellversuchs „Gerichtsnahe Mediation in 
Niedersachsen" und anderer, ähnlicher Pro- 
jekte in Deutschland und deren Auswertung 
zu befassen. 

Beschluss D 6 

Für die CDU erfüllen die deutschen Heimat- 
vertriebenen und deutschen Volksgruppen im 

Ausland eine wichtige Brückenfunktion zwi- 
schen den Nationen. Insbesondere die Deut- 
schen, die in ihrer Heimat im Osten geblieben 

sind, können bei der Zusammenarbeit mit un- 
seren östlichen und südöstlichen Nachbarn 
helfen, so wie die Vertriebenen für den Wie- 
deraufbau in Deutschland und die Versöh- 
nung zwischen den Völkern einen unverzicht- 
baren Beitrag geleistet haben und leisten. 

Die CDU unterstützt die deutschen Hei- 
matvertriebenen bei dem Gedenken an ihr 
leidvolles Schicksal und der Bewahrung ih- 
res kulturellen Erbes im kollektiven Ge- 
dächtnis des deutschen Volkes. Es ist ein 
Teil unserer deutschen Identität. 

Die Erinnerung an diesen Teil deutscher 
Geschichte, der zugleich auch ein Teil eu- 
ropäischer Geschichte ist, muss an einem 
zentralen Ort in Berlin, unter Beteiligung 
der Vertriebenen und ihrer Organisationen, 
Sichtbarwerden. 

Deshalb unterstützt die CDU den Aufbau 
eines Zentrums gegen Vertreibungen in 
Berlin als sichtbares Zeichen, in dem in ei- 
nem Gesamtüberblick das Schicksal der 
mehr als 15 Millionen deutschen Vertrei- 
bungs- und Deportationsopfer aus Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa mit ihrer Kultur und 
ihrer Siedlungsgeschichte erfahrbar werden 
soll, sowie die Veränderungen Deutsch- 
lands durch die Eingliederung Millionen 
entwurzelter Landsleute mit den Auswir- 
kungen auf alle Lebensbereiche ausgeleuch- 
tet werden sollen. Zugleich soll das Zen- 
trum der Begegnung dienen. 

Aber auch Vertreibung und Genozid an 
anderen Völkern, insbesondere in Europa 
sollen dort aufgezeigt werden, denn allein 
in Europa waren bzw. sind 30 Volksgruppen 
von solchen Menschenrechtsverletzungen 

betroffen. 
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Die CDU ist überzeugt, dass Vertreibung 
und Genozid sich niemals rechtfertigen 
lassen. Sie sind immer ein Unrecht. Das wol- 
len wir nicht resignierend hinnehmen, son- 
dern durch Erinnerung immer wieder mah- 
nen, mitzufühlen und Anteil zu nehmen. 
Deutschland braucht für alle Opfer von Ge- 
nozid und Vertreibung einen Platz im histo- 
rischen Gedächtnis und zwar in Berlin. 

Beschluss D12 

Zuständigkeit der Landkreise und kreisfrei- 
en Städte für die Durchführung der Grund- 
sicherung für Arbeitssuchende (SGB II): 

Insbesondere setzt sich die CDU Deutsch- 
lands dafür ein, dass der Bund zur Stärkung 
der Kommunen zu seinem Versprechen steht, 
die Mehrkosten im Rahmen der Grundsiche- 
rung für Arbeitslose zu tragen, und seine Zu- 
sage einer dauerhaften Entlastung der Kom- 
munen in diesem Zusammenhang einhält. 

Beschluss D13 

Die CDU Deutschlands setzt sich für die Ein- 
führung eines neuen Straftatbestandes im 
Strafgesetzbuch (StGB) ein. Dadurch soll 
die „geschäftsmäßige Vermittlung von Ge- 
legenheiten zur Selbsttötung" unter Strafe 
gestellt werden. 

Beschluss D 22 

Die CDU Deutschlands fordert die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion und die Bundesre- 
gierung auf, den Beschluss des 17. Parteita- 
ges „Ein modernes Einkommensteuerrecht 
für Deutschland" so schnell wie möglich um- 
zusetzen. 

Beschluss D 33 

Kinder schützen - Eltern helfen! 

1. Die CDU fordert die Bundesregierung 
und die Landesregierungen auf, durch ge- 
eignete Aufklärungsmaßnahmen Eltern 
über die kostenlosen Vorsorgeuntersuchun- 
gen noch besser zu informieren und die Mo- 
tivation der Eltern für die Inanspruchnahme 

für Früherkennungsuntersuchungen weiter 
zu fördern. 

2. Die CDU fordert die Bundestagsfraktion 
und die Bundesregierung auf, die Teilnahme 
an den Früherkennungsuntersuchungen für 
Kinder (Ul bis U9, § 26 SGBV) gesetzlich 
verpflichtend vorzuschreiben. Dabei soll mit 
den zuständigen Ländern eine verfassungs- 
konforme Lösung erarbeitet werden, die 
den öffentlichen Gesundheitsdienst mit 
einbezieht. 

3. Die CDU fordert die Bundestagsfraktion 
und die Bundesregierung auf, den notwen- 
digen bundesgesetzlichen Rahmen für ei- 
nen Datenaustausch der unterschiedlichen 
Stellen zur Sicherstellung der Teilnahme an 
den verpflichtenden Früherkennungsunter- 
suchungen zu schaffen. 

4. Die CDU fordert die Bundesregierung 
auf, gegenüber dem Gemeinsamen Bundes- 
ausschuss darauf hinzuwirken, dass bei 
der Überarbeitung der Kindervorsorgeun- 

tersuchungs-Richtlinien die Zweckmäßig- 
keit der Untersuchungsintervalle bezüglich 
des Schutzes der Kinder vor Vernachlässi- 
gung und Misshandlung überprüft und die- 
se gegebenenfalls neu bestimmt werden 
(u.U. zusätzliche Untersuchung zwischen 
dem 21. und dem 43. Lebensmonat) sowie 

fe 
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dafür Sorge zu tragen, dass spezifische Un- 
tersuchungsschritte bezüglich Kinderver- 
nachlässigung und Misshandlung vorgese- 

hen werden. 

5. Die CDU fordert die Bundesregierung 
und die Landesregierungen auf, den Ausbau 
sozialer Netzwerkstrukturen zu fördern, 

durch die Eltern in schwierigen Lebenssitua- 
tionen geholfen wird, diese zu meistern, 
und dadurch Gefährdungen des Kindes- 
wohls von vornherein vorbeugen oder durch 
frühzeitige Intervention verhindern. 

Grundsätzlich zugestimmt 
und überwiesen an die CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion wurden 
folgende Anträge: 

D4 

Rentenreform muss Frauen besserstellen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird auf- 

gefordert, im Zuge der Anhebung des Ren- 
teneintrittsalters auf 67 Jahre im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, 

dass es für Frauen zu keinen neuen Benach- 
teiligungen kommt. Deshalb ist es notwen- 
dig, dass die erreichten Verbesserungen für 
Mütter und Väter umgesetzt werden. 

1. Bei der Anhebung des Renteneintrittsal- 
ters auf 67 Jahre sind Kindererziehungszei- 
ten ebenso wie Kinderberücksichtigungs- 
zeiten bei der Berechnung der 45 Beitrags- 
jahre zu berücksichtigen. 

2. Ansprüche auf Hinterbliebenenrente 
müssen erhalten bleiben, solange die der- 
zeitigen rentenrechtlichen, ökonomischen 
und   gesellschaftlichen   Rahmenbedingun- 

gen keine ausreichenden eigenen Renten- 

anwartschaften ermöglichen. 

D14 

Subventionierung der Steinkohle been- 
den - Strukturwandel beschleunigen - in 

Zukunft investieren! 

1. Die CDU tritt für eine Beendigung der 
Subventionen für den deutschen Stein- 

kohlebergbau in der ersten Hälfte des 
nächsten Jahrzehnts ein. Dies muss Gegen- 
stand der laufenden Gespräche über die 
weitere Kohlefinanzierung sein. 

2. Der Ausstieg muss sozialverträglich ge- 
schehen. Belastungen für den Arbeitsmarkt 

sind zu vermeiden. 

3. Bund und Kohleländer haben die Lasten 
des Bergbaus in den letzten 150 Jahren ge- 
meinsam getragen. Die im Zuge des sozial- 
verträglichen Ausstiegs anfallenden Kosten 
sind auch in Zukunft gemeinsam zu tragen. 

4. Wir wollen Zukunftsinvestitionen in 

Bergbauregionen fördern. Mit der Beendi- 
gung der Finanzierung unserer industriellen 
Vergangenheit gewinnen wir Mittel, um in 
die Zukunft zu investieren. Wir stellen den 
betroffenen Bergbauregionen Mittel zur 

Verfügung, damit diese nachhaltig wettbe- 
werbsfähige Innovations-, Wirtschafts- und 
Infrastrukturen aufbauen können. 

5. Die CDU wird der für einen geplanten 
Börsengang notwendigen Auflösung des 
Haftungsverbundes innerhalb der RAG nur 
dann zustimmen, wenn sich daraus keine 
zusätzlichen Risiken für den Bund und die 
Bergbauländer ergeben. 
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D15 

Wer den Menschen etwas zumutet, muss 
ihnen auch eine Perspektive bieten - 
Hartz IV generell überholen 

1. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 
wird wieder stärker an die Dauer der Bei- 
tragszahlung gekoppelt. Es wird eine Staffe- 
lung umgesetzt, bei der sichergestellt ist, 
dass zukünftig jemand, der jahrzehntelang 
Beiträge gezahlt hat, deutlich länger Ar- 
beitslosengeld erhalten kann als jemand, der 
nur kurz gearbeitet und Beiträge gezahlt hat. 

Im Regelfall wird Arbeitslosengeld bis zu 
12 Monaten gezahlt. Bei einer Versiche- 
rungspflichtigen Vorbeschäftigungszeit von 
mindestens 15 Jahren erhöht sich die Be- 
zugsdauer auf bis zu 15 Monate. Wer min- 
destens 25 Jahre lang in die Arbeitslosen- 
versicherung eingezahlt hat, hat einen Leis- 
tungsanspruch von bis zu 18 Monaten. Für 
einen Übergangszeitraum wird das Arbeits- 

losengeld bei mindestens 40 Beitragsjahren 
bis zu 24 Monate gezahlt. 

2. Kommunalisierung der Wahrnehmung 
der Aufgaben nach SGB II evaluieren. Die 
Aufgaben aus dem SGB II werden heute 
noch nicht zufrieden stellend umgesetzt. 
Deshalb werden wir nach einer Evaluierung 
der Modelle der Trägerschaft von ARGEn 
bzw. Optionskommunen über die grund- 
sätzliche Verankerung der Aufgaben neu 
entscheiden. 

3. Die Freibeträge zur Altersvorsorge wer- 
den erhöht. Es ist für den Einzelnen entwür- 
digend und sowohl für den Staat als auch für 

die Solidargemeinschaft von Nachteil, wenn 
die Bezieher von ALG II aufgrund eines zu 
geringen   Freibetrags   zur   Altersvorsorge 

I 

auch im Alter auf Sozialleistungen angewie- 
sen sind. Das produziert systematisch Al- 
tersarmut, die verhindert werden muss. Die 
Freibeiträge zur Altersvorsorge werden des- 
halb bis zu einem Betrag von 700 Euro je Le- 
bensjahr (höchstens 45.500 Euro) erhöht. Im 
Gegenzug werden die alten Regelungen der 
Sozialhilfe zur gegenseitigen Einstands- 
pflicht von Eltern für ihre Kinder als auch von 
Kindern für ihre Eltern wieder eingeführt. 

4. Am Arbeitsmarkt wird ein Kombilohn 
eingeführt. Insbesondere Menschen mit 
schweren Vermittlungshemmnissen sollen 
dauerhaft die Möglichkeit eines staatlichen 
Zuschusses bekommen. Dies bietet Men- 
schen mit erheblichen Vermittlungsproble- 
men endlich eine Chance auf eine Teilhabe 
am Arbeitsmarkt und damit auf ein selbst- 
bestimmtes Leben. 

5. Der Bezug des Kinderzuschlags wird 
deutlich vereinfacht. Der Kinderzuschlag 
wird vorbehaltlich der Anrechnung von Kin- 
dereinkommen auf pauschal 100 Euro pro 
Monat und Kind festgelegt. Die Höchstzah- 
lungsdauer von 36 Monaten wird ersatzlos 
gestrichen. 

6. In den Fällen, in denen Arbeitsangebo- 
te mutwillig abgelehnt werden, müssen die 

schon heute vorhandenen Sanktionsmög- 
lichkeiten zukünftig besser ausgeschöpft 
werden. 

D31 

Für einen flexiblen und sozial gerechten 
Arbeitsmarkt 

Die CDU Deutschlands stellt unter Bekräfti- 
gung ihrer Düsseldorfer Beschlusslage fest: 

32106 



Dokumentation 

1. Das Tarifvertrags- und das Betriebsver- 
fassungsgesetz müssen dem Bedürfnis der 
Unternehmen nach Flexibilität, dem Bedürf- 
nis der Arbeitnehmer nach dem Erhalt ihrer 
und der Schaffung neuer Arbeitsplätze so- 
wie den in der Praxis bereits stattfindenden 
Entwicklungen angepasst werden. 

Die Perspektive der Beschäftigungsaus- 
sichten muss in beiden Gesetzen unter be- 
stimmten Voraussetzungen als legitimer 
Grund zur Abweichung von bestehenden 
Tarifverträgen festgeschrieben werden. Da- 
bei ist der verfassungsrechtlich verankerte 
Schutz der Tarifautonomie zu wahren. 

Um von bestehenden Tarifverträgen ab- 
weichen zu können, muss das Tarifvertrags- 
gesetz dahingehend ergänzt werden, dass 
auch die Beschäftigungssicherung und die 
Beschäftigungsaussichten eine beim Güns- 
tigkeitsvergleich zu beachtende Komponen- 
te sind und eine Abweichung vom Tarifver- 
trag rechtfertigen. Als günstiger gilt dabei ei- 
ne abweichende Vereinbarung, wenn die Zu- 
stimmung des Betriebsrates und von 2/3 der 
Belegschaft vorliegt. Die Laufzeit einer sol- 
chen Abrede ist auf die Laufzeit des Tarifver- 
trages begrenzt, von dem abgewichen wird. 

2. Daneben sollen Betriebsrat und Arbeitge- 
ber vom Tarifvertrag abweichende Betriebs- 
vereinbarungen schließen können. Dies wird 
im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Der 
Abschluss einer solchen Betriebsvereinba- 
rung ist ebenfalls an die Zustimmung von 
zwei Dritteln der Belegschaft gekoppelt. 

Die CDU tritt dafür ein, den Kündigungs- 
schutz durch eine umfassende Reform der 
einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestim- 
mungen beschäftigungsfreundlich zu ge- 

stalten. Vorrangiges Ziel ist es, die Einstel- 
lungshemmnisse bei Neueinstellungen zu 
reduzieren. Dies soll durch eine Reform des 
Arbeitsrechtes im Rahmen der Erarbeitung 
eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuches er- 
reicht werden. 
• Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen 

bleibt der jeweils geltende Kündigungs- 
schutz unverändert erhalten. 

• Bei Neueinstellungen soll das Kündi- 

gungsschutzgesetz erst ab einer Be- 
triebsgröße von mehr als 20 Mitarbeitern 
Anwendung finden. Es wird in diesen Be- 
trieben für Neueinstellungen erst nach 
zwei Jahren wirksam. 

• Es soll gesetzlich ermöglicht werden, 
dass bereits bei einer Neueinstellung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh- 
mer eine Abfindung vereinbart wird 
für den Fall einer späteren betriebs- 
bedingten Kündigung. Die Mindest- 
höhe der Abfindung ist gesetzlich fest- 
zulegen. Die Abfindung führt im Fall der 
Arbeitslosigkeit nicht zu einer Sperrzeit. 
Im Gegenzug verzichtet der Arbeitneh- 
mer auf eine Kündigungsschutzklage. 
Mit dieser Regelung soll die Bereit- 
schaft der Arbeitgeber gefördert werden, 
mehr Arbeitnehmer unbefristet einzu- 

stellen. 
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